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Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften  

Abschlussbezeichnung Master of Science 

Studienform Präsenz ☒ Fernstudium ☐ 

Vollzeit ☒ Intensiv ☐ 

Teilzeit ☐ Joint Degree ☐ 

Dual ☐ Kooperation § 19 MRVO ☐ 

Berufs- bzw. ausbil-
dungsbegleitend 

☐ Kooperation § 20 MRVO ☐ 
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Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte 120 
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Aufnahmekapazität 

(Maximale Anzahl der Studienplätze) 
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Durchschnittliche Anzahl* der Studien-

anfängerinnen und Studienanfänger 

36 Pro Semester ☐ Pro Jahr ☒ 

Durchschnittliche Anzahl* der Absolven-

tinnen und Absolventen 

34 Pro Semester ☐ 

 

Pro Jahr ☒ 

* Bezugszeitraum: WS 2012/13 bis WS 2019/20 

 

Konzeptakkreditierung ☐ 

Erstakkreditierung  ☐ 

Reakkreditierung Nr. (Anzahl) 1 
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Ergebnisse auf einen Blick 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 

Entscheidungsvorschlag der Agentur zur Erfüllung der formalen Kriterien gemäß Prüfbe-

richt (Ziffer 1) 

Die formalen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 

 

Entscheidungsvorschlag des Gutachtergremiums zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen 

Kriterien gemäß Gutachten (Ziffer 2) 

Die fachlich-inhaltlichen Kriterien sind 

☒ erfüllt 

☐ nicht erfüllt 
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Kurzprofil des Studiengangs 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 

Die Universität Augsburg ist vom Freistaat Bayern als Reformuniversität gegründet worden. 

Gemäß ihrem Leitbild „Scientia et Conscientia“ bekennt sie sich zur Einheit von Forschung und 

Lehre mit dem Ziel wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns zur Förderung selbständigen Han-

delns und sozialer Verantwortungsbereitschaft. Im Sinne dieses Leitbildes sollen die Studieren-

den mit fundierten juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenkompetenzen 

ausgestattet werden. Durch eine Schwerpunktbildung in den vier zur Wahl stehenden Feldern 

Steuern und Wirtschaftsprüfung, Kapitalmarkt und Finanzmanagement, Unternehmen und Ma-

nagement, Wirtschaftsregulierung und Umweltschutz ist eine individuelle Profilbildung möglich. 

Eine fachspezifische Fremdsprachenausbildung, die Förderung von Auslandsaufenthalten so-

wie die Ausrichtung auf europäisches und internationales Wirtschaftsrecht markieren, nach 

Darstellung der Universität, die Internationalität des Ausbildungsziels und fördern die Per-

sönlichkeitsentwicklung der Studierenden. Der interdisziplinäre Bachelorstudiengang befähigt 

zur Aufnahme von Tätigkeiten im Schnittstellenbereich zwischen Wirtschaft und Recht. Die In-

tegration der Praktikumspflicht in das Studium unterstreicht die praxisorientierte Ausrichtung. Zu 

den Berufsperspektiven gehören Beschäftigungsfelder in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften, in der Unternehmungsberatung und der Öffentliche Verwaltung.  

 

Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 

Basierend auf dem Leitbild „Scientia und Conscientia“, Wissenschaft und Bewusstsein, stellt die 

Universität die gesellschaftliche Verantwortung von Forschung und Lehre in den Mittelpunkt 

dieses Masterstudiengangs. Er knüpft an Kompetenzen eines ersten berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses an. Vorrangige Zielgruppe sind Absolventinnen und Absolventen des 

gleichnamigen Bachelorstudiengangs. Diese erlangen ein breites, vertieftes Verständnis wirt-

schaftsjuristischer Problemfelder und eine ausgewogene wissenschaftliche Methodenkompe-

tenz. Ein Fokus liegt u.a. auf der Intensivierung fachspezifischer Fremdsprachenkenntnisse. Die 

individuelle Profilbildung wird durch zahlreiche Wahlmöglichkeiten wie der Spezialisierung in 

den Schwerpunktbereichen Steuern, Wirtschaftsprüfung, Finanzmanagement oder Wirtschafts-

regulierung abgerundet. Im Hauptschwerpunkt vertiefen die Studierenden das für den Übergang 

in rechts‐ und wirtschaftswissenschaftliche Berufsfelder im internationalen Umfeld notwendige 

Fachwissen. Auf Basis dieses erlernten Wissens gewinnen sie Urteilsfähigkeit und Kompetenz 

zur kritischen Reflexion. Sie sind in der Lage eigenständig Ideen unter Berücksichtigung des 

aktuellen Forschungsstandes zu entwickeln, Probleme zu lösen und kommunikative Kompeten-

zen einzusetzen, um sich auf wissenschaftlichem Niveau auszutauschen. Ziel ist die Ausbildung 
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zu Nachwuchsführungskräften in international agierenden Unternehmen, Kanzleien und Unter-

nehmensberatungen. Der Studiengang kann aber auch eine Basis für eine wissenschaftliche 

Karriere sein. 

 

Zusammenfassende Qualitätsbewertung des Gutachtergremiums 

Beide Studiengänge 

Der Gesamteindruck des Gutachtergremiums hinsichtlich beider Studiengänge ist positiv. Aus 

dem Selbstbericht und in den Gesprächsrunden im Rahmen der Digitalkonferenz konnte sich 

das Gutachtergremium einen vertieften Eindruck darüber verschaffen, welche Inhalte und Quali-

fikationsziele in beiden Studiengängen vermittelt werden. Die Verbindung der klassischen Stu-

dienfächer Wirtschaft und Recht, mit einer inhaltlichen Ausrichtung auf die Anforderungen der 

Unternehmenspraxis, konnte das Gutachtergremium überzeugen. Mit der individuellen Schwer-

punktsetzung wird eine Ausrichtung auf persönliche Berufsziele ermöglicht.  

Seit der ersten Akkreditierung hat die Universität in beiden Studiengängen eine relative struktu-

relle Kontinuität beibehalten. Eine inhaltliche Anpassung und Weiterentwicklung findet kontinu-

ierlich in der Lehre statt, um die jeweils aktuelle rechtliche und wirtschaftliche Fortentwicklung 

abzubilden. Sie ist semesterweise in den Modulhandbüchern dokumentiert.  

Die Inhalte der jeweiligen Curricula sind, nach Auffassung des Gutachtergremiums, sehr gut 

geeignet, die Absolventinnen und Absolventen, entsprechend ihrem Abschlussgrad, zu befähi-

gen, in den angestrebten Berufsfeldern einer anspruchsvollen Erwerbstätigkeit nachzugehen.  

Das Gutachtergremium begrüßt im Rahmen innovativer Lern- und Lehrformen die künftige Ein-

führung von Portfolioprüfungen im Masterstudiengang. Gleichwohl ist es aber der Ansicht, dass 

darüber hinaus noch eine größere Vielfalt differenzierter Prüfungsformen in beiden Studiengän-

gen wünschenswert wäre, um individuelle Kompetenzen besser ermitteln zu können, aber auch, 

um die Interaktion der Studierenden, z.B. durch Gruppenarbeiten, zu fördern. Positiv werden die 

infolge der Pandemie aufgebauten digitalen Kompetenzen zur Entwicklung innovativer Lehr-

konzeptionen gesehen und zur weiteren Nutzung empfohlen. 
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1 Prüfbericht: Erfüllung der formalen Kriterien 

(gemäß Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV und §§ 3 bis 8 und § 24 Abs. 3 BayStudAkkV) 

Studienstruktur und Studiendauer (§ 3 BayStudAkkV)  

Sachstand/Bewertung 

Bachelorstudiengang 

Der Bachelorstudiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) ist ein grundständiger, 

berufsqualifizierender Vollzeitstudiengang im Umfang von 180 ECTS-Leistungspunkten bei ei-

ner Regelstudienzeit von sechs Semestern. 

Masterstudiengang 

Der konsekutive Masterstudiengang Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) umfasst 

120 ECTS-Leistungspunkte. Er ist als Vollzeitstudium mit einer Regelstudienzeit von vier Se-

mestern angelegt. Die Gesamtregelstudienzeit von Bachelor- und Masterstudiengang beträgt 

fünf Jahre. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Studiengangsprofile (§ 4 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Bachelorstudiengang 

Mit der Abschlussarbeit zeigen die Studierenden innerhalb einer vorgegebenen Frist, dass sie 

in der Lage sind, die im Laufe des Studiums erarbeiteten wissenschaftlichen Methoden und 

Inhalte auf ein theoretisch ausgerichtetes juristisches Thema oder ein Thema der Wirtschafts-

wissenschaften anzuwenden und eigenständig und zielgerichtet zu bearbeiten.  

Masterstudiengang 

Der konsekutive Masterstudiengang ist keinem Profil zugeordnet. Theoretisches Fachwissen, 

aber auch empirische Erhebungen und praktische Implementierung werden, je nach inhaltlicher 

Ausrichtung, miteinander verknüpft. Mit der Abschlussarbeit zeigen die Studierenden, dass sie 

in der Lage sind ein Problem aus dem Themenkreis der Rechts- oder der Wirtschaftswissen-

schaften innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden 

zu lösen. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  
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Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten (§ 5 BayStu-

dAkkV)  

Sachstand/Bewertung 

Bachelorstudiengang 

Der Bachelorstudiengang ist zulassungsbeschränkt. Die jeweils für ein Studienjahr geltende 

Zulassungszahl zwischen 52 bis 65 Studienplätzen ist in der jährlich verabschiedeten Zulas-

sungszahlsatzung der Universität festgelegt. Im Rahmen dieser Anzahl gelten nach den gesetz-

lichen Regelungen in Bayern (BayHZG, HZV, QualV) folgende Zulassungsvoraussetzungen: 

 Allgemeine Hochschulreife 

 Fachgebundene Hochschulreife 

 Qualifizierte Berufstätigkeit mit beruflicher Fort- und Weiterbildungsprüfung bei fachlicher 

Nähe zum gewählten Studiengang 

Die Studienplätze werden in einem Hochschulauswahlverfahren auf Basis der Durchschnittsno-

te der Hochschulzugangsberechtigung vergeben (§§ 3,5 Abs.1 Zulassungssatzung (ZS)).  

Masterstudiengang 

Die Zulassungsvoraussetzungen für den Masterstudiengang sind in der Zugangssatzung der 

Universität beschrieben. Gem. § 2 Abs.1 i.V. mit § 3 Abs. 1 S.1-3 ZS muss ein einschlägiger 

Hochschulabschluss oder ein gleichwertiger Abschluss mit 180 ECTS-Leistungspunkten vorlie-

gen und folgende Kenntnisse nachgewiesen werden: 

 Zivilrecht: BGB Allgemeiner Teil, Allgemeines und Besonderes Schuldrecht, Sachen-

recht, Handelsrecht, Recht der Personengesellschaften, GmbH- und Aktienrecht, (32 

ECTS-Leistungspunkte), 

 Betriebswirtschaftslehre: Einführung in die Wirtschaftswissenschaften, Buchhaltung, In-

vestition und Finanzierung, Kostenrechnung und Jahresabschluss nach handelsrechtli-

chen und steuerrechtlichen Grundsätzen (Bilanzierung) (20 ECTS-Leistungspunkte), 

 Volkswirtschaftslehre: Einführung in die VWL, Mikroökonomik, Wirtschaftspolitik, (12 

ECTS-Leistungspunkte), 

 Öffentliches Recht: Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Europarecht, (12 ECTS-

Leistungspunkte) und 

 Mathematik und Statistik, (8 ECTS-Leistungspunkte). 

Ergänzend muss ein Eignungsverfahren absolviert werden, das aus folgenden Bewertungskrite-

rien auf einer Skala von 0 bis 7 zu erzielenden Punkten besteht: 

 Abschlussnote, 
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 fachspezifische Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, 

 praktische Kenntnisse und Erfahrungen im Hinblick auf die im Masterstudiengang ange-

botenen Schwerpunkte, nachgewiesen insbesondere durch Praktika und einschlägige 

Berufserfahrung, 

 kognitive Fähigkeiten, nachgewiesen insbesondere durch einen erfolgreich absolvierten 

GMAT‐Test (mindestens 600 Punkte), und 

 Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft, insbesondere durch den Nachweis, dass 

das der Bewerbung zu Grunde liegende Bachelorstudium in der Regelstudienzeit oder 

schneller absolviert wurde oder die Bewerberin oder der Bewerber zu den 25 % Besten 

des Jahrgangs gehören. Einbezogen werden können auch Engagement und Aktivitäten 

neben dem Studium.  

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen (§ 6 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Abschlussbezeichnungen lauten Bachelor of Science und Master of Science. Sie beziehen 

sich auf die inhaltliche Ausrichtung der Studiengänge. In den Studiengängen überwiegen die 

quantitativen Inhalte, insbesondere im Hinblick auf die Wirtschaftswissenschaften, aber auch im 

Bereich der Rechtswissenschaften, z.B. in der Rechtsvergleichung, (siehe hierzu auch § 12 

Abs.1, S.1-3,5 BayStudAkkVO). 

Das Diploma Supplement erteilt Auskunft über das dem Abschluss zugrunde liegende Studium 

im Einzelnen. Es wird die zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 

abgestimmte aktuelle Fassung (2018) verwendet. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  

 

Modularisierung (§ 7 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Studiengänge sind vollständig modularisiert und mit einem Leistungspunktesystem verse-

hen. Jedes Modul wird innerhalb eines Semesters abgeschlossen. 

Die Modulbeschreibungen beinhalten Informationen zu den Inhalten und Qualifikationszielen 

des Moduls, zu Lehr- und Lernformen, zu Voraussetzungen für die Teilnahme, sofern solche 
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erforderlich sind, zu Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entspre-

chend dem European Credit Transfer System (Prüfungsart und -dauer), zu ECTS-

Leistungspunkten und Benotung, zur Häufigkeit des Angebots des Moduls, zum Arbeitsauf-

wand, zur Dauer des Moduls und zur Literatur. Die Verwendbarkeit wird teilweise im Modul-

handbuch in den Voraussetzungen beschrieben. Die Beschreibung der Verwendbarkeit ist zu-

dem in der hochschulintern verwendeten Lernplattform einsehbar. Aufgrund der Komplexität der 

„Verwendbarkeit der Module“ (da die Module jeweils von mehreren Studiengängen belegt wer-

den) hat die Hochschule sich für eine digitale Lösung entschieden. Das Gutachtergremium hat-

te Einsicht dazu und bewertet diese als ausreichend. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 

 

Leistungspunktesystem (§ 8 BayStudAkkV) 

Sachstand/Bewertung 

Bachelorstudiengang 

Der Studiengang umfasst 180 ECTS-Leistungspunkte, wobei jedem ECTS-Leistungspunkt eine 

Arbeitsbelastung von 30 Stunden zugeordnet ist. Pro Semester werden zwischen 28 und 34 

ECTS-Leistungspunkten vergeben. Der Bearbeitungsumfang der Abschlussarbeit beträgt 10 

ECTS-Leistungspunkte bei einer Bearbeitungsdauer von zwei Monaten.  

Die wesentlichen Regelungen sind in §§ 16 Abs.3, 19 Abs.2,6 der Prüfungsordnung Bachelor 

(PO-BaReWi) beschrieben. 

Masterstudiengang 

Der Studiengang umfasst 120 ECTS-Leistungspunkte, bei einer Zuordnung von 30 Stunden pro 

ECTS-Leistungspunkt. Jedes Semester werden 30 ECTS-Leistungspunkte vergeben. Die Ab-

schlussarbeit umfasst 30 ECTS-Leistungspunkte bei einer Bearbeitungszeit von vier Monaten. 

Die entsprechenden Regelungen finden sich in §§ 5 Abs.4, 13 Abs.2 der Prüfungsordnung Mas-

ter (PO-MaReWi). 

Mit dem Studienabschluss werden, unter Einbeziehung des vorangegangenen Studienab-

schlusses, 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt. 
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Anerkennung und Anrechnung (Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV) 

Sachstand/Bewertung 

Die Anerkennung von hochschulischen Leistungen sowie die Anrechnung von außerhochschu-

lischen Leistungen sind in § 9 Abs.1,2 der jeweiligen Prüfungsordnungen geregelt. Die Ent-

scheidung trifft der Prüfungsausschuss.  

Studien- und Prüfungsleistungen werden anerkannt, sofern keine wesentlichen Unterschiede 

zwischen den erworbenen und den an der Universität zu erwerbenden Kenntnissen bestehen. 

Außerhochschulisch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten werden bei Gleichwertigkeit bis zu 

maximal 50 Prozent angerechnet. 

Entscheidungsvorschlag 

Kriterium ist erfüllt.  
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2 Gutachten: Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

2.1 Schwerpunkte der Bewertung / Fokus der Qualitätsentwicklung 

Sowohl der Bachelor- als auch der Masterstudiengang wurden erstmalig im Februar 2016 ohne 

Auflagen und Empfehlungen akkreditiert. Die interdisziplinären Studiengänge sind gleicherma-

ßen in der Juristischen und der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät eingebunden. Eine Um-

strukturierung an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät erfolgte mit Blick auf sich abzeich-

nende Änderungen in den Anforderungen des Arbeitsmarktes, auf moderne didaktische Metho-

den und zudem auf den wissenschaftlichen Fortschritt, der sich auch in den angebotenen Mo-

dulen widerspiegeln soll. Dies machte geringfügige Anpassungsmaßnahmen in der jeweiligen 

Prüfungsordnung beider Studiengänge erforderlich. Diese Regelungen gelten für die Studien-

aufnahme ab dem kommenden Wintersemester 2021/22. Konkret betrifft dies die Einführung 

von Portfolioprüfungen jetzt auch im Masterstudiengang. 

Darüber hinaus wurde im Bachelorstudiengang das Modul „Juristische Methodenlehre“ im All-

gemeinen Wahlbereich eingeführt und gilt für die Studierenden aller Schwerpunkte gleicherma-

ßen. Intention ist der methodische Kompetenzerwerb für alle im juristischen Bereich im Gutach-

tenstil zu schreibenden Klausuren. Das Modul ergänzt und vertieft insoweit die zu allen juristi-

schen Grundlagenmodulen angebotenen Übungen, in denen ebenfalls der Gutachtensstil ein-

geübt wird. Die entsprechende Vertiefung erfolgt dann mit dem Modul „Rechtsvergleichung“ im 

Masterstudiengang. 

 

2.2 Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

(gemäß Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 StAkkrStV i.V. mit Art. 4 Abs. 3 Satz 2a StAkkrStV und §§ 11 bis 16; §§ 19-

21 und § 24 Abs. 4 BayStudAkkV) 

 

Qualifikationsziele und Abschlussniveau (§ 11 BayStudAkkV) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Die Universität formuliert als übergeordnetes Qualifikationsziel beider interdisziplinären Studi-

engänge, dass den Absolventinnen und Absolventen die gesellschaftliche Verantwortung ihres 

Berufstandes im freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat bewusst gemacht wird 

und sie in die Lage versetzt werden, alle unternehmensrelevanten Aufgaben unter Beachtung 

sowohl der rechtlichen als auch der wirtschaftlichen Aspekte, ihrem jeweiligen Abschlussniveau 

entsprechend, zu bewältigen. Die Studiengänge sollen die für eine eigenverantwortliche 

Tätigkeit im Unternehmen erforderlichen Kenntnisse des Rechts und der Wirtschaftswissen-

schaften mit ihren politischen und sozialen Grundlagen vermitteln und bedienen den Bedarf in 

der Praxis nach Experten mit einer Schnittstellenkompetenz beider Fachgebiete.  



Akkreditierungsbericht: Bündel [Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.), Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten (M.Sc.)] 

 

Seite 15 | 65 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 

Sachstand 

Der Bachelorstudiengang bildet einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss. Ziel ist es, die 

wichtigsten Grundlagen der Rechtswissenschaften und der Wirtschaftswissenschaften zu be- 

herrschen und die für einen ersten Übergang in die Berufspraxis notwendigen grundlegenden 

Fachkenntnisse zu erwerben. Im Vordergrund steht daher die Vermittlung von Grundlagen und 

Fähigkeiten, die es den Studierenden ermöglichen sollen, Zusammenhänge sowohl auf rechts- 

als auch auf wirtschaftswissenschaftlichem Gebiet zu erkennen, sachgerecht darzustellen, mit 

wissenschaftlichen Methoden zu analysieren und Lösungen zu erarbeiten. Mit der Wahl eines 

Schwerpunktbereiches können sich die Studierenden gezielt auf spezielle Berufsprofile vorbe-

reiten. Tätigkeitsfelder sind denkbar in Industrie, Handwerk und Handel, bei Banken, Versiche-

rungen, Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 

aber auch in Verbänden und der öffentlichen Verwaltung. Zudem sollen die vermittelten Grund-

lagen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu einem weiterführenden Masterstudiengang befähigen. 

Folgende fachbezogenen, methodischen, fachübergreifenden Kompetenzen und Schlüssel-

qualifikationen können, nach Angaben der Universität, im Studiengang erworben werden: 

 Befähigung zur juristischen Lösung anspruchsvoller wirtschaftsrechtlicher Probleme und 

Beherrschen des Gutachtenstils zu ihrer angemessenen Darstellung, Bewertung und 

Einordnung,  

 Kennen und Verstehen wichtigster Theorien und quantitativer Methoden der Betriebs- 

und Volkswirtschaftslehre einschließlich ausgewählter Erkenntnisse auf dem neuesten 

Stand der Forschung, 

 Analyse aktueller Fragestellungen und rechtlicher Entwicklungen auf einzel- und ge-

samtwirtschaftlicher Ebene und Erarbeitung eines eigenen Standpunktes, 

 Anwendung des vermittelten Wissens sowie der erlernten Methoden zur Problemlösung 

und Vermittlung und argumentative Verteidigung der erarbeiteten Positionen gleicher-

maßen gegenüber Fachleuten und Laien,  

 Beschaffung und Interpretation fachbezogener Informationen oder eigene Erhebungen, 

mittels derer wissenschaftlich fundierte Urteile abgeleitet werden können,  

 Integrationsfähigkeit in eine Arbeitsgruppe und zielführende Unterstützung durch eigen-

verantwortliche Beiträge, 

 Entwicklung von Lernstrategien zur eigenverantwortlichen Planung und Wahrnehmung 

weiterer Ausbildungs- und Karriereschritte. 
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Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind dem Gutachtergremium wäh-

rend der Digitalkonferenz nachvollziehbar dargelegt worden. Sie sind geeignet wissenschaftli-

che Grundlagen, Methoden und berufsspezifische Qualifikationen zu vermitteln. Die Universität 

möchte mit den vier Wahlschwerpunkten das individuelle Kompetenzprofil der Studierenden 

schärfen. Dem kann das Gutachtergremium folgen. Es ist zudem der Ansicht, dass die ange-

strebten Lernergebnisse den Zielen der Erwerbsbefähigung ausreichend Rechnung tragen. Der 

Befähigung zur Persönlichkeitsentwicklung wird in hinreichendem Umfang Beachtung ge-

schenkt, auch durch ein Angebot an fachspezifischer Fremdsprachenkompetenz. Allerdings ist 

das Gutachtergremium der Ansicht, dass ein reflektierter Austausch der Studierenden unterei-

nander zwar im Seminar, aber darüber hinaus noch durch z.B. Gruppenarbeiten und eine grö-

ßere Methoden- und Prüfungsvielfalt gefördert werden könnte (s. hierzu § 12 Abs. 4 BayStu-

dAkkVO). Das Gutachtergremium begrüßt die Einführung des Moduls „Juristische Methoden“, 

um eine hinreichende Fertigkeit im juristischen Gutachtenstil sicherzustellen. Insgesamt werden 

die Studierenden auch in allen übrigen Schwerpunkten ausreichend darauf vorbereitet, ihre 

Fähigkeiten im wissenschaftlichen Arbeiten in der Abschlussarbeit umzusetzen. 

Die Qualifikationsziele finden sich im Modulhandbuch, in der spezielle Prüfungsordnung des 

Bachelorstudiengangs und auf der Homepage wieder und sind im Diploma Supplement unter 

Ziffer 4.2 verankert. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

 

Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 

Sachstand  

Der konsekutive Masterstudiengang ist ein wissenschaftlich fundierter Studiengang, der an die 

erworbenen Kompetenzen eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses anknüpft. 

Mit dem Studium soll das für eine Aufnahme in rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Be-

rufsfeldern im internationalen Umfeld notwendige Fachwissen vertieft werden. Die Studierenden 

sollen Urteilsfähigkeit und Kompetenz zu kritischer Reflexion gewinnen und in die Lage versetzt 

werden, für interdisziplinäre Problemstellungen der Wirtschaftspraxis mit wissenschaftlichen 

Methoden Lösungen zu finden. Sie sollen mit Juristinnen und Juristen und Wirtschaftswissen-

schaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern auf Augenhöhe kommunizieren und durch ihr 

interdisziplinäres Wissen und Verständnis zu rechtlich wie ökonomisch ausgewogenen Prob-

lemlösungen beitragen. 
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Der Masterstudiengang soll die Studierenden in die Lage versetzen, sich aufbauend auf einem 

Bachelorstudium folgende Kompetenzen zu erschließen: 

 Anwendung des vertieften interdisziplinären Wissens und kritischen Verständnisses zur 

Problemlösung in neuen und unvertrauten Situationen und Fallgestaltungen,  

 Weitgehend eigenständige Durchführung forschungs- und anwendungsorientierter Pro-

jekte durch Wissenstransfer,  

 Entwicklung eines Bewusstseins für die gesellschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche 

und ethische Tragweite von Managemententscheidungen, Fähigkeit eigene Entschei-

dungen unter Abwägung privater und  Gemeinwohlinteressen, 

 selbstständige Aneignung neuen Wissens und Könnens und Austausch darüber auf ent-

sprechendem Niveau sowohl mit Laien als auch Fachvertretern, 

 Aufarbeitung, Interpretation und Präsentation des aktuellen Wissensstandes allein oder 

in Gruppen sowohl gegenüber Laien als auch Fachvertretern, 

 Bereitschaft zur Übernahme sozialer, fachlicher und organisatorischer Verantwortung. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Das Gutachtergremium ist der Auffassung, dass die Qualifikationsziele und das angestrebte 

Abschlussniveau im Masterstudiengang ein stimmiges Bild ergeben. Dies zeigt sich auch in den 

Darlegungen der Lernergebnisse der Modulbeschreibungen. Die Qualifikationsziele tragen den 

Zielen der wissenschaftlichen Befähigung Rechnung, was das Gutachtergremium durch die 

Vermittlung von einem vertieften und verbreiternden Verständnis für juristische und wirtschafts-

wissenschaftliche Prozesse mit internationalen Bezügen als gewährleistet ansieht. Die Absol-

ventinnen und Absolventen werden in die Lage versetzt, selbstständig wissenschaftlich fundier-

te Entscheidungen zu treffen. Nach Ansicht des Gutachtergremiums werden sie zur Übernahme 

einer qualifizierten Erwerbstätigkeit u.a. als Fach- und Führungskraft an der Schnittstelle von 

juristischen und wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen in international agierenden Un-

ternehmen befähigt. 

Durch das im Curriculum implementierte Seminar, englische Sprachkompetenz und die Förde-

rung von Auslandsaufenthalten erfolgt aus Sicht des Gutachtergremiums eine Entwicklung der 

Persönlichkeit der Studierenden. Hierzu gehört auch der Blick auf die künftige zivilgesellschaft-

liche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Diese Themenberei-

che sowie die Befähigung zum kritischen Denken finden sich explizit in verschiedenen Modulen 

wieder. (Zur Frage zusätzlicher Stärkung von Softskills im Rahmen verschiedener Prüfungsfor-

men s.o. und § 12 Abs.4 BayStudAkkV). 
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Die Qualifikationsziele finden sich im Modulhandbuch, in der spezielle Prüfungsordnung des 

Masterstudiengangs und auf der Homepage wieder und sind im Diploma Supplement unter Zif-

fer 4.2 verankert. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

 

Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung (§ 12 BayStudAkkV) 

Curriculum (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 BayStudAkkV) 

a) Studiengangsübergreifende Aspekte 

Die Universität Augsburg verfügt über eine zentrale Lehr- und Lernplattform „Digicampus“, auf 

der Lehrveranstaltungen sowohl einrichtungsbezogen, als auch modulbezogen eingesehen 

werden können. Auf dieser Plattform werden allen Studierenden semesterweise überarbeitete 

Kursmaterialien wie Folien, ausformulierte Skripte, Wiederholungs- und Vertiefungsfragen und 

Übungsfälle zur Verfügung gestellt. Daneben bestehen dort Möglichkeiten der Interaktion zwi-

schen Lehrenden und Studierenden. Hier werden die Studierenden auch regelmäßig zu 

Rückfragen oder zum Feedback zu den Veranstaltungen ermuntert.  

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 

Sachstand 

Die Struktur des Bachelorstudiengangs ist in seinem Aufbau nach einem festen Fächerkanon 

konzipiert. Lediglich der Schwerpunktbereich (im Folgenden Modulgruppe J) und der Allgemei-

ne Wahlbereich (im Folgenden Modulgruppe K) sind, je nach Thema, inhaltlich individuell ge-

staltet, bei insgesamt gleichem Umfang der ECTS-Leistungspunkte pro Modul. Folgende 

Schwerpunktbereiche stehen in der Modulgruppe J zur Wahl: 

 Steuern und Wirtschaftsprüfung (J1) 

 Banken, Kapitalmarkt und Finanzmanagement (J2) 

 Unternehmen und Management (J3) 

 Wirtschaftsregulierung und Schutz der Umwelt (J4) 

Das nachfolgende Curriculum gibt einen Gesamtüberblick über den Verlauf des Bachelorstudi-

engangs mit dem Schwerpunkt Steuern und Wirtschaftsprüfung.  

Im Anschluss sind die vier unterschiedlichen Vertiefungen (Modulgruppen J, K) in der Curricu-

lumsübersicht dargestellt. 
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Der erste Studienabschnitt (Modulgruppen A‐F) dient der Vermittlung fachlicher Grundkenntnis-

se, der Einführung in die Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens und der fachspezifischen 

Denkstrukturen sowie der Sicherung der fachspezifischen Fremdsprachenkompetenz. Diese 

Pflichtveranstaltungen sollen sicherstellen, dass wirtschaftswissenschaftliche, juristische und 

methodische Grundlagen vorhanden sind, die für eine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen 

Wirtschaft und Recht unverzichtbar sind und auf die im weiteren Studienverlauf aufgebaut wer-

den kann. Hinsichtlich des im dritten und vierten Semester zu absolvierenden fremdsprachli-

chen Pflichtmoduls „Concepts of Law and Business“ können die Studierenden in einem zusätz- 

lichen Wahlangebot „Business Law Topics“ in den ersten zwei Semestern die Gelegenheit nut-

zen, ihre Englischkenntnisse aufzufrischen. Ziel des Zusatzangebotes ist es, die Studierenden 

auf ein möglichst homogenes sprachliches Ausgangsniveau zu bringen, so dass sich die Ver-
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anstaltungen im dritten und vierten Semester auf die fachsprachlichen Aspekte konzentrieren 

können.  

Der zweite Studienabschnitt beginnt mit der Vernetzung und Zusammenführung der im Grund-

lagenbereich erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. In der in Modulgruppe G „Anwendung 

und Vertiefung“ vorgesehenen Übung im Wirtschaftsrecht, die sich vom Konzept an den „Gro-

ßen Übungen“ der klassischen Juristenausbildung orientiert, werden anspruchsvollere Fälle aus 

der Rechtspraxis gelöst, deren Problemstellungen sich regelmäßig nicht nur auf ein eng be-

grenztes Rechtsgebiet beschränken.  

Der weitere Studienverlauf ist ab dem vierten Semester auf eine Vertiefung und beginnende 

Spezialisierung ausgelegt. Die Studierenden können ihr Studium nach individuellen Neigungen, 

Bedürfnissen und Berufswünschen ausrichten, wobei für alle angebotenen Schwerpunkte eine 

klare Interdisziplinarität kennzeichnend bleibt.  

Mit der Modulgruppe K haben die Studierenden die Möglichkeit aus dem Allgemeinen Wahlbe-

reich, ihren Interessen entsprechend, im Umfang von 20 ECTS-Leistungspunkten den Schwer-

punktbereich noch zu ergänzen oder ihr eigenes Profil individuell zu differenzieren. So kann, 

nach Ansicht der Universität, der heterogenen Zusammensetzung der Studierenden zusätzlich 

Rechnung getragen werden.   

 

Schwerpunkt Banken, Kapitalmarkt und Finanzmanagement (J2) 

 

 

Schwerpunkt Unternehmen und Management (J3) 
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Schwerpunkt Wirtschaftsregulierung und Schutz der Umwelt (J4) 

 

Vorherrschende Lehrformen sind Vorlesungen und Übungen. In den Übungen liegt der Fokus 

auf der Anwendung von Wissen auf konkrete Sachverhalte und der Einübung von Falllösungs-

techniken. Hinzu kommt im zweiten Studienabschnitt das Angebot von Seminaren mit der Mög- 

lichkeit, sich vertieft mit einer wissenschaftlichen Fragestellung zu beschäftigen, den Stand der 

wissenschaftlichen Literatur dazu zu erarbeiten, zu analysieren und in einer eigenständigen 

schriftlichen Arbeit eigene Lösungsansätze zu entwickeln. Die Studierenden lernen darüber 

hinaus, in einem Referat ihre Erkenntnisse zu präsentieren sowie im Gespräch argumentativ zu 

vertreten. Das in Modulgruppe H verpflichtend zu erbringende Seminar dient gleichzeitig zur 

Vorbereitung auf die Abschlussarbeit. 

Die konkreten Lehrmaterialien wie Lehrbücher, Fallsammlungen, der Einsatz von Medien in den 

Lehrveranstaltungen und die Erarbeitung von Veranstaltungsskripten liegen in der Verantwor-

tung der Dozierenden. Den Studierenden stehen, soweit vorhanden, semesterweise 

überarbeitete und aktualisierte Skripte zur Verfügung, die über das universitätsweite Studien-

portal „Digicampus“ für alle Studierenden, die eingetragene Teilnehmende der Veranstaltungen 

sind, abgerufen werden können. 

Für die Persönlichkeitsentwicklung sind neben dem Aspekt der Interdisziplinarität und der damit 

einhergehenden fächerübergreifenden Kommunikationsfähigkeit vor allem die Förderung inter-

kultureller Kompetenz durch englischsprachige Pflichtvorlesungen (Modulgruppe F) zu nennen. 

Damit soll erreicht werden, dass die Studierenden selbstbewusst an den Austauschprogram-

men der Fakultäten und der Universität für einen Auslandsaufenthalt teilnehmen oder selbst-

ändig Auslandspraktika in Angriff nehmen. Auch das zweimonatige Praktikum, das jeweils vier 

Wochen in eine wirtschaftswissenschaftliche bzw. juristische Ausrichtung haben muss, trägt zur 

praktischen Erfahrung jenseits des Universitätscampus bei. Es soll den Studierenden einen 

aktiven Einblick in die Berufspraxis verschaffen mit der Möglichkeit, bereits erlerntes Wissen in 

der Praxis anzuwenden und Anregungen und Motivation für ihr weiteres Studium geben. Der 

Praktikumsbericht dient der Reflexion und Verknüpfung von Theorie und Praxis. 
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Mit der Abschlussarbeit sollen die Absolventen nachweisen, dass sie die Methodik der akade-

mischen Bezugsfächer wissenschaftlich adäquat auf ein selbst gewähltes Thema der Recht- 

oder Wirtschaftswissenschaften anwenden können. 

Die Studiengangsbezeichnung „Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“ wurde anhand der in-

haltlichen Ausrichtung gewählt.  

Der Abschlussgrad „Bachelor of Science“ spiegelt aus Sicht der Universität wider, dass im Stu-

diengang in seiner schwerpunktmäßigen Ausrichtung ausreichend quantitative Methoden und 

Fragestellungen, insbesondere aus dem Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften, zum Tra-

gen kommen. (s. hierzu § 6 BayStudAkkV). Zur Begründung führt die Universität an, dass aus-

drücklich Pflichtkurse in den Fächerkanon aufgenommen wurden, die gezielt den quantitativ-

methodischen Bereichen der Wirtschaftswissenschaften entstammen. So sind z.B. jeweils zwei 

Veranstaltungen in Mathematik, Statistik und Mikroökonomik verpflichtend. Zudem seien alle 

Veranstaltungen der Modulgruppen B (Volkswirtschaftslehre) und C (Methoden), der weit über-

wiegende Teil der Modulgruppen A (Betriebswirtschaftslehre) und D (Grundlagen) diesem Be-

reich zuzuordnen. Daneben stehen eine Vielzahl von methodenorientierten Veranstaltungen 

beider Fakultäten. In einzelnen Disziplinen (wie beispielsweise in der Besteuerung) werden so-

gar innerhalb der Disziplin ökonometrische/mathematische und rechtlich-methodische For-

schungs- und Lehransätze vereint. Dies zeigt sich auch in einer eigenen Professur in der Dis-

ziplin der Besteuerung mit einer juristischen Expertise. Es handelt sich insoweit um eine öko-

nomische Analyse des Rechts bzw. der Wirkung des Rechts. Die Universität führt zudem aus, 

dass es vor diesem Hintergrund auch durchaus üblich ist, dass Studierende quantitativ-

methodische Seminare oder Abschlussarbeiten ablegen.  

 

Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 

Sachstand 

Der Masterstudiengang ist nach einem festen Schema aufgebaut, innerhalb dessen sich der 

Studierende die Modulschwerpunkte selbst zusammenstellen kann. Im Allgemeinen Bereich 

(A1 bis A3) stehen drei Modulgruppen zur Verfügung. Anschließend folgt ein Hauptschwer-

punkt, bestehend aus den fünf Modulgruppen „Steuern“ (B1), „Wirtschaftsprüfung und Rech-

nungslegung“ (B2), „Banken, Kapitalmarkt und Finanzmnagement“ (B3), „Unternehmen und 

Management“ (B4) und „Wirtschaftsregulierung und Schutz der Umwel“ (B5). Der Neben-

schwerpunkt als Ergänzung besteht aus denselben Modulgruppen, die aber im Umfang von drei 

Modulen zu belegen sind (C1 bis C5) und nicht der Modulgruppe des Hauptschwerpunktes ent-

nommen werden dürfen. Der frei wählbare Bereich umfasst alle Module der drei Modulgruppen, 

sofern sie nicht bereits belegt wurden. Das Studium ist folglich sehr individuell. Die nachfolgen-



Akkreditierungsbericht: Bündel [Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.), Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten (M.Sc.)] 

 

Seite 23 | 65 

den Curriculumsübersichten können daher nur beispielhaft aufzeigen, wie Studierende mit ent-

sprechendem Haupt‐ und Nebenschwerpunkt ihr Studium gestalten können.  

 

1. Hauptschwerpunkt Steuern (B1), Nebenschwerpunkt Banken, Kapitalmarkt & Finanzen (C3) 

  

2. Hauptschwerpunkt Wirtschaftsprüfung (B2), Nebenschwerpunkt Steuern (C1) 
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3. Hauptschwerpunkt Banken, Kapitalmarkt und Finanzmanagement (B3), Nebenschwerpunkt 

Unternehmen und Management (C4) 

  

 

4. Hauptschwerpunkt Unternehmen und Management (B4), Nebenschwerpunkt Steuern (C1) 
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5. Hauptschwerpunkt Wirtschaftsregulierung und Schutz der Umwelt (B5), Nebenschwerpunkt 

Unternehmen und Management (C4) 

  

 

Die Studierenden stammen in der Regel überwiegend aus dem vorangegangenen Bachelorstu-

dium. Deshalb baut die Wahl der Vertiefung des Fachwissens idealerweise, aber nicht zwin-

gend, auf dem im Bachelorstudiengang bereits gewählten Schwerpunktbereich auf. Durch die 

Zugangsvoraussetzung kann das notwendige juristische, betriebs- und volkswirtschaftliche so-

wie das in beiden Disziplinen notwendige methodische Fundament vorausgesetzt werden. Auf 

explizite Pflichtmodule wird daher verzichtet. 

Die Studierenden können die Module aus dem Präsenzangebot der beteiligten Fakultäten frei 

wählen. Das im Schwerpunktbereich erworbene Wissen wird durch die Wahl eines Neben-

schwerpunktes noch erweitert, wodurch sich Kombinationsmöglichkeiten ergeben, die eine fle-

xible Vorbereitung auf die Berufspraxis sicherstellen sollen. Die individuelle Selbstverantwor-

tung für die Studiumsgestaltung steht somit im Vordergrund.  

Um im Bereich Steuern und Wirtschaftsprüfung eine besonders vertiefte Profilierung zu er-

möglichen, wurde dieser Schwerpunkt in „Steuern“ (B1) und „Wirtschaftsprüfung und Rech-

nungslegung“ (B2) geteilt, so dass die Studierenden beides im Haupt- und Nebenschwerpunkt 

belegen können.  

Im frei wählbaren Bereich kann einerseits eine nochmalige Vertiefung erfolgen, da auch weitere 

Module aus dem bereits gewählten Hauptschwerpunkt belegt werden können. Möglich ist aber 

auch die Wahl von Modulen aus den übrigen Schwerpunktbereichen oder dem Allgemeinen 

Bereich mit Methoden, Common Law Advanced oder Compliance. Zur Stärkung der kommuni-
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kativen Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld wird der fremdsprachliche Anteil der Aus-

bildung betont.  

Um die Interdisziplinarität der Ausbildung sicher zu stellen, müssen im Haupt- und Neben-

schwerpunkt und im freiwählbaren Bereich insgesamt mindestens je 24 ECTS-Leistungspunkte 

aus juristischen und aus wirtschaftswissenschaftlichen Modulen erbracht werden.  

Die Lehr- und Lernformen im Masterstudiengang sind im Vergleich zum Bachelorstudiengang 

vielfältiger. Zu den Vorlesungen, die teilweise durch Übungen ergänzt werden, kommen mit 

Kleingruppenveranstaltungen wie Fallstudien, Gruppenarbeiten und Seminaren vor allem Ver-

anstaltungsformen, in denen es auf eigenständige Aktivität der Studierenden, auf ihr Zusam-

menwirken in der Gruppe und auf Austausch im Plenum ankommt. In Seminaren werden die 

Studierenden auf die Anfertigung von Abschlussarbeiten vorbereitet und erlernen die Kompe-

tenzen für ein eigenes wissenschaftliches Arbeiten in den jeweiligen Disziplinen des Schwer-

punktbereichs. Die Förderung der Argumentations- und Diskussionsfähigkeit sowie die Fähig-

keit zu wissenschaftlicher Arbeitsweise werden in den beschriebenen Formaten gefördert.  

Die Studiengangsbezeichnung „Rechts- und Wirtschaftswissenschaften“ wurde anhand der in-

haltlichen Ausrichtung gewählt.  

Der Abschlussgrad „Master of Science“ spiegelt aus Sicht der Universität wider, dass im Studi-

engang in seiner schwerpunktmäßigen Ausrichtung ausreichend quantitative Methoden und 

Fragestellungen, insbesondere aus dem Fachbereich der Wirtschaftswissenschaften, zum Tra-

gen kommen. (s. hierzu § 6 BayStudAkkV). Die drei Veranstaltungen (Entscheidungstheorie, 

Ökonometrie, Business Economics) sind quantitativ-methodisch ausgerichtet. Zudem muss 

mindestens ein Modul aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Methodenangebot gewählt wer-

den. Dies sind "Decision Optimization", "Empirische Kapitalmarktforschung" oder Mikroökono-

mik. In diesen fachlichen Bereichen wird die datengetriebene Auswertung angesiedelt, die mit 

Schlagworten wie "BigData" oder "DataScience" bzw. "Technology and Law" einhergeht und 

der Wirtschaftsinformatik nahesteht. Daneben stehen eine Vielzahl von methodenorientierten 

Veranstaltungen beider Fakultäten zur Wahl. In einzelnen Disziplinen (wie beispielsweise in der 

Besteuerung) werden sogar innerhalb der Disziplin ökonometrische/mathematische und recht-

lich-methodische Forschungs- und Lehransätze vereint. Dies zeigt sich auch in einer eigenen 

Professur in der Disziplin der Besteuerung mit einer juristischen Expertise. Es handelt sich in-

soweit um eine ökonomische Analyse des Rechts bzw. der Wirkung des Rechts. Die Universität 

führt zudem aus, dass es vor diesem Hintergrund auch durchaus üblich ist, dass Studierende 

quantitativ-methodische Seminare oder Abschlussarbeiten erstellen. Die ökonomet-

risch/mathematische bzw. methodische Verankerung des Studiengangs führt dazu, dass eine 

relativ hohe Quote an Doktorandinnen und Doktoranden hervorgebracht wird, die an den beiden 
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beteiligten Fakultäten, aber vor allem an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, als Wis-

senschaftliche Mitarbeitende tätig werden.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Beide Studiengänge 

Das Gutachtergremium ist der Ansicht, dass die Qualifikationsziele im Rahmen des didakti-

schen Modulaufbaus und durch die Vermittlung der im Curriculum dargestellten Inhalte sowohl 

im Bachelor- als auch im Masterstudiengang erreicht werden. Alle von der Universität angege-

benen Inhaltsbereiche des Rechts und der Wirtschaftswissenschaften werden in ausreichen-

dem Maße in beiden Studiengängen abgedeckt. Das Gutachtergremium weist aber darauf hin, 

dass die Verknüpfung beider Fachgebiete noch nicht zwingend Interdisziplinarität widerspiegelt. 

Es ist nicht ersichtlich, dass für die Verbindung beider Fächer originär Module entwickelten 

wurden. Vielmehr handelt es sich um klassische juristische und betriebswirtschfatliche Module, 

die miteinander kombiniert sind. Das Gutachztergremium regt daher an, mehr eigene neue Ver-

anstaltungsinhalte zu etablieren, die gezielt für diese Studiengänge konzipiert sind. 

Die eingesetzten Lehr- und Lernmethoden stellen, nach Meinung des Gutachtergremiums, zwar 

sicher, dass die Qualifikationsziele erreicht werden. Gleichwohl ist es der Auffassung, dass eine 

größere Vielfalt in den Lehrmethoden zum Einsatz kommen könnte. Insbesondere im Bachelor-

studiengang befürwortet das Gutachtergremium z.B. mehr Seminare, in denen die Studieren-

den aktiver in die Lehr- und Lernprozesse einbezogen werden können (siehe zur Einbindung 

der Studierenden auch § 14 BayStudakkV).  

Darüber hinaus werden methodische Inhalte, Soft Skills sowie der sprachliche Bereich abge-

deckt. Allerdings wird in beiden Studiengängen zwar die Sprachkompetenz betont. Tatsächlich 

wird lediglich im Modul „Concept of Law and Business“ im Bachelorstudiengang Englisch in 

fachspezifischer Weise verpflichtend unterrichtet. Der darüberhinausgehende Erwerb sprachli-

cher Kompetenzen wird in beiden Studiengängen in die freiwillige Wählbarkeit verlagert und 

nicht als verpflichtendes Element geführt. Hier regt das Gutachtergremium an, die (Außen-) 

Darstellung entsprechend anzupassen. 

Die Studiengangsbezeichnung ist ebenso wie die Abschlussbezeichnung stimmig in Bezug auf 

die präferierten Inhalte gewählt.  

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Universität könnte das Angebot an 

Lehrmethoden verbreitern. 
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Mobilität (§ 12 Abs. 1 Satz 4 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Erklärtes Ziel beider Fakultäten ist es, allen Studierenden einen Auslandsstudienaufenthalt zu 

ermöglichen, der sich nahtlos in ihr Studium integrieren lässt. Vorrangig liegt der Fokus auf den 

im ERASMUS-Programm gepflegten engen Partnerschaften mit verschiedensten europäischen 

Universitäten. Daneben ermöglichen das WeltWeit Programm der Universität Augsburg sowie 

Kooperationen beider Fakultäten studiengebührenfreie Auslandssemester vor allem in Nord-

amerika, Asien und Australien. Teil‐ oder Vollstipendien, z.B. PRO-MOS und ISAP, sind ver-

fügbar. Das Center for International Relations (CIR) ist zentrale Koordinations- und Begeg-

nungsstätte für alle internationalen Belange der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Dort 

stehen den Studierenden Ansprechpersonen für jegliche Fragen zur Vorbereitung des Aus-

landsaufenthalts bzw. in Anrechnungsfragen zur Verfügung. In der Juristischen Fakultät ist die-

se Funktion im Dekanat angesiedelt. Entscheidend ist für die Anerkennung, ob sich eine Leis-

tung vom Qualifikationsniveau sowie inhaltlich in das Curriculum des jeweiligen Studiengangs 

einfügt. Beide Fakultäten arbeiten eng zusammen, so dass es für die Studierenden stimmige 

und konsistente Entscheidungen gibt. Die Anerkennungsquote liegt bei nahezu 100%. 

Zur Vorbereitung können die Studierenden aus dem Angebot des Sprachenzentrums der Uni-

versität Augsburg Sprachkurse belegen. Außerdem profitieren sie, neben der fremdsprachli-

chen Rechtsausbildung, von den zunehmend auf Englisch angebotenen Lehrveranstaltungen 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. 

Für Auslandsstudienaufenthalte und Praxissemester werden auf Antrag auch Urlaubssemester 

bewilligt. Studierende des Bachelorstudiengangs nehmen einen Auslandsaufenthalt vorzugs-

weise im fünften Semester wahr, im Masterprogramm ist es das dritte Semester. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium konnte sich im Rahmen der Gespräche davon überzeugen, dass die 

Mobilität für Auslandaufenthalte ohne Zeitverlust gegeben ist. Positiv aufgefallen ist die gute 

Organisation im Vorfeld, aber auch in der Begleitung und Umsetzung bis zur Rückkehr in den 

Studienalltag. Die so geschaffenen Mobilitätsanreize finden ihren Niederschlag in der hohen 

Frequenz an Auslandsaufenthalten. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
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Personelle Ausstattung (§ 12 Abs. 2 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Die vorliegenden Studiengänge sind personell vollständig in die Juristische und die Wirtschafts-

wissenschaftliche Fakultät integriert. Das Studienangebot wird durch das Lehrangebot beider 

Fakultäten getragen und deckt sich im wesentlich mit den Lehrangeboten, die für den klassi-

schen Jurastudiengang und für wirtschaftswissenschaftliche Bachelor‐ und Masterstudiengänge 

angeboten werden. Folgende Vollzeitäquivalente stehen an beiden Fakultäten zur Verfügung: 

 

 

Die Qualifikation des in den Studiengängen lehrenden Personals ist im Personalhandbuch der 

jeweiligen Fakultät beschrieben. Dort ist auch eine Zuordnung des Lehrpersonals zu den ein-

zelnen Modulen zu finden.  

An beiden Fakultäten besteht eine enge Verbindung von Forschung und Lehre, zum einen als 

Selbstverständnis, aber auch als eigener Anspruch eine Verbindung zwischen Wissen und Er-

fahrungs- und Berufswelten herzustellen. An der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät werden 

Forschungsprojekte zum Klimawandel, zur internationalen Handelspolitik, zur Digitalisierung 

und zum demographischen Wandel verfolgt. An der juristischen Fakultät werden Forschungs-

themen zu „Arbeit 4.0“, der Verfassungsmäßigkeit von pandemiebedingten Beschränkungen 
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der Grundrechte und des Wirtschaftslebens, die Verbindlichkeit europäischer Regelungen zum 

Klimaschutz oder auch Fragen der Gendergerechtigkeit bearbeitet. Diese Forschungsthemen 

werden von den Dozierenden in die jeweiligen Vorlesungen mit eingebracht und fließen somit 

direkt in die Lehre.  

Die Personalauswahl basiert auf dem BayHSchPG, das in Art. 18 BayHSchPG das Berufungs-

verfahren für Professorinnen und Professoren regelt. Lehrbeauftragte müssen die Qualifikati-

onsanforderungen nach Art. 7 Abs. 1 BayHSchPG erfüllen.  Die Berufungskommissionen orien-

tieren sich an der „Handreichung der Universität Augsburg für die Besetzung von Stellen für 

Professor*Innen und Juniorprofessor*Innen“ und an den „Empfehlungen der Universität Augs-

burg zur Sicherung der wissenschaftlichen Objektivität in Berufungsverfahren“. Die Besetzung 

von zeitlich unbefristeten Stellen erfolgt unter Beteiligung einer Auswahlkommission. Zeitlich 

befristete Mittelbaustellen werden zur Wahrung des Prinzips der Bestenauslese grundsätzlich 

ausgeschrieben. Stellenausschreibungen sind nur in Ausnahmefällen entbehrlich, beispielswei-

se wenn Bewerbende bereits eine Stelle als Wissenschaftliche Hilfskraft innehatten.  

Alle an der Hochschule in der Lehre Beschäftigten, auch studentische Tutorinnen und Tutoren 

sowie Lehrbeauftragte können am hochschuldidaktischen Weiterbildungsprogramm ProfiLehre, 

einem Kooperationsprojekt aller bayerischen Hochschulen und Universitäten, teilnehmen. Es ist 

bayernweit einheitlich strukturiert, orientiert sich an internationalen Standards und kann mit ei-

nem formalen Nachweis „Zertifikat Hochschullehre der Bayerischen Universitäten“ zu hoch-

schuldidaktischen Kompetenzen abgeschlossen werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Anhand der Sichtung der Lebensläufe sowie durch die Gespräche vor Ort, konnte sich das Gut-

achtergremium davon überzeugen, dass die in den Studiengängen eingesetzten Lehrenden 

insgesamt über eine hohe Qualifizierung in ihren jeweiligen Fachgebieten verfügen. Sie weisen 

ausreichend internationale Expertise, Publikationslisten und Lehrerfahrung auf. Außerdem ist 

die verbindung von Forschung und Lehre ein erklärtes Ziel beider Fakultäten. Das Lehrpersonal 

steht in ausreichender Zahl zur Verfügung, um den Studienverlauf zu gewährleisten. Für die 

Besetzung freier Stellen liegt eine Handreichung auf Basis des BayHSchPGes vor, die sicher-

stellt, dass geeignete Bewerbende gewonnen werden können. Die Universität ist Teilnehmerin 

am Kooperationsprojekt bayerischer Hochschulen und Universitäten zur hochschuldidaktischen 

Weiterbildung, anlässlich dessen ein an internationale Standards angelehntes Zertifikat verge-

ben wird. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
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Ressourcenausstattung (§ 12 Abs. 3 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Der Bachelor- und der Masterstudiengang werden von beiden Fakultäten in Kooperation durch-

geführt. Sie sind in die Organisations- und Verwaltungsstruktur der jeweiligen Fakultäten einge-

bunden. Alle für die Studiengänge wesentlichen Fragen werden von beiden Fakultäten gemein-

sam, jeweils durch die Fakultätsräte entschieden. Nach § 6 PO-BaRewi und § 5a PO-MaReWi 

werden grundsätzliche strategische Erwägungen durch ein Lenkungsgremium vorbereitet. Die-

ses besteht aus jeweils einer Professorin oder einem Professor je Schwerpunktbereich und Fa-

kultät sowie dem Studiengangsbetreuendem. Studierende sollen in geeigneter Weise einbezo-

gen werden. Die laufende Organisation der Studiengänge ist an der Juristischen Fakultät im 

Dekanat angesiedelt. Als Leitungs- und Verwaltungseinheit der Fakultät ist das Dekanat die 

zentrale Anlaufstelle in allen Belangen der Studierenden und des Lehrpersonals. Eine Deka-

natsassistentin kümmert sich neben ihren anderen Aufgaben vorrangig um die Organisation der 

Studiengänge, wozu insbesondere die Stunden‐ und Prüfungsplanung und -verwaltung sowie 

die Betreuung der Studierenden und Studiengangsinteressierten gehört. Dabei wird sie von 

weiterem Verwaltungspersonal unterstützt. Zu dessen Aufgaben gehören auch die Durchfüh-

rung von Einführungs- und Informationsveranstaltungen während des Studiums und von 

Schülerinformationstagen und die jährlich stattfindende Feier der Absolventinnen und Absolven-

ten unter dem Dach des Vereins Freunde und Förderer der Wirtschaftsjuristen (AFW). Als 

ständiges Gremium gibt es darüber hinaus den Prüfungsausschuss (§ 7 PO-BaReWi, § 7 PO-

MaReWi), der die Einhaltung der Prüfungsordnungen überwacht und Einzelfallentscheidungen 

auf Grund der Prüfungsordnungen trifft. Das Dekanat ist auch verantwortlich für die Außendar-

stellung der Fakultät und die Organisation von zentralen Informationsveranstaltungen über die 

Studiengänge, z.B. für Schülerinnen und Schüler oder Masterinteressierte. 

Beide Studiengänge werden in Präsenz in den jeweiligen Hörsälen der Fakultäten unterrichtet. 

Nach einem Neubau im Jahr 1999 und zahlreichen Erweiterungen bis ins Jahr 2019 verfügt die 

juristische Fakultät über vier große Hörsäle, zwölf Seminarräume sowie ein CIP-Pool Platz zum 

Arbeiten und Lernen. Der größte Hörsaal mit 352 Plätzen ist mit modernster Technik ausgestat-

tet, um Vorlesungen und Übungen so effizient wie möglich zu gestalten. Alle Veranstaltungs-

räume sind standardmäßig mit einer Tafel, Beamer sowie Visualizer und einer Soundanlage 

ausgestattet. Der CIP‐Pool verfügt über 13 Arbeitsplätze und mit umfassender Software. Bei-

spielsweise kann das Literaturverwaltungsprogramm Citavi oder das Statistikprogramm SPSS 

verwendet werden. Flexibles Arbeiten wird dort Montag bis Freitag von 8 bis 21.30 Uhr sicher-

gestellt. Darüber hinaus haben die Studierenden die Möglichkeit zur Kleingruppenarbeit in ei-

gens dafür eingerichteten Räumen in der benachbarten Bibliothek. 
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Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät verfügt in ihrem Hörsaalzentrum über vier Hörsäle, 

sechs Seminarräume, zwei Übungs- und drei Sitzungsräume sowie fünf CIP-Pools mit 163 Ar-

beitsplätzen. Außerdem nutzt sie zwei zentrale Hörsäle der Universität. Die Hörsäle und Semi-

narräume der gesamten Fakultät sind mit Projektoren, Dokumentenkameras sowie mit moder-

nen Touchpanels zur Mediensteuerung ausgestattet und stehen den Studierenden in den Zei-

ten ohne Veranstaltung zur Nutzung offen. Die CIP‐Pools können, sofern keine Veranstaltungen 

stattfinden, auch in der vorlesungsfreien Zeit montags bis freitags von 8.00 bis 22.00 Uhr und 

samstags von 9.30 bis 22.00 Uhr genutzt werden. Die Betreuung der Computerräume sowie 

sämtlicher weiterer technischer Anfragen wird durch drei fest angestellte Mitarbeitende sowie 

13 studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sichergestellt. 

Sämtliche Räume und Zugänge beider Fakultäten sind behindertengerecht ausgestattet und 

barrierefrei erreichbar.  

Die Universitätsbibliothek stellt in ihrer Teilbibliothek Sozialwissenschaften über 160.000 Bücher 

in den Bereichen der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften frei zur Verfügung. Hinzu kommen 

ca. 600 Einzeltitel in elektronischer Form sowie weit mehr als 1.000 E-Books. Die „Elektronische 

Zeitschriftenbibliothek“ (EZB) ermöglicht den Zugriff auf über 120.000 Zeitschriften aller Fach-

bereiche. Dazu gehören ca. 22.000 Titel der Wirtschaftswissenschaften sowie ca. 7.500 Zeit-

schriften der Rechtswissenschaften. Insgesamt können die Studierenden über die Bibliothek auf 

1129 fachübergreifende, 351 wirtschafts- und 381 rechtswissenschaftliche Datenbanken zugrei-

fen. Für die Wirtschaftswissenschaften gehören dazu u.a. ABI/INFORM Complete, OECD 

iLibrary, Business Source Premier, EconLit, WISO, EconBiz, RePEc : Research Papers in Eco-

nomics, Web of Science; für die Rechtswissenschaften Beck online, Juris, Hein Online, West-

law, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, und Walters Kluwer Law. Hinzu 

kommen fachübergreifende Datenbanken wie JSTOR, IBZ Online oder Statista. Auf alle Ser-

vices kann weltweit über VPN oder Shibboleth zugegriffen werden.  

Die Teilbibliothek bietet 759 Arbeitsplatze und sieben Gruppenarbeitsräume an, die teils mit 

Whiteboards ausgestattet sind, sowie 18 vollständig ausgestattete Rechnerplätze. Weitere Ar-

beitsplätze stehen in der Zentralbibliothek und den anderen drei Teilbibliotheken zur Verfügung. 

Die Bibliothek hat an Wochentagen von 8:00 Uhr bis 24:00 Uhr, samstags von 09:30 Uhr bis 

24:00 Uhr und an Sonntagen von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Sie ist barrierefrei zugäng-

lich. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Das Gutachtergremium erhielt einen rundum sehr positiven Eindruck von der engagierten und 

professionellen Verwaltungsunterstützung durch das Dekanat und seine Mitarbeitenden. In Ge-

sprächen mit Studierenden konnte sich das Gutachtergremium davon überzeugen, dass geeig-
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nete Studienberatung in allen Belangen stets erreichbar und eine intensive fachliche wie orga-

nisatorische Betreuung gewährleistet ist. Wegen der Digitalkonferenz konnte das Gutachter-

gremium bei der Ressourcenausstattung und den räumlichen Kapazitäten für die Präsenzver-

anstaltungen auf vergangene Begutachtungen vor Ort zurückgreifen. Die Öffnungszeiten der 

Bibliothek tragen aus Sicht des Gutachtergremiums den Bedürfnissen der Studierenden über-

zeugend Rechnung. Der Zugang zu erforderlicher Literatur und benötigten Zeitschriften sowie 

zu digitalen Medien ist gegeben und auf aktuellem Stand. Relevante digitalen Medien sind auch 

vom häuslichen Arbeitsplatz abrufbar. Insgesamt wird das Erreichen der Studiengangsziele 

daher durch die Gegebenheiten vor Ort als gewährleistet angesehen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

 

Prüfungssystem (§ 12 Abs. 4 BayStudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Sachstand 

Die Prüfungsformen und ihre Modalitäten sind in §§10,11 PO-BaReWi und in §§11,12 PO-

MaReWi der Studiengänge detailliert beschrieben. Danach kommen im Bachelor- als auch im 

Masterprogramm in erster Linie Klausuren, aber auch mündliche Prüfungen, Portfolioprüfungen 

und die Abschlussarbeit zum Einsatz. Im Bachelorstudiengang muss zudem eine Hausarbeit 

verfasst werden. 

Alle Prüfungen erfolgen studienbegleitend. Die Prüfungszeiträume schließen sich jedes Semes-

ter an die Vorlesungszeit an und dauern an beiden Fakultäten zwei bis vier Wochen. Zusätzlich 

wird jedes Semester ein Wiederholungstermin angeboten. Die Prüfungen erfolgen schriftlich, 

mündlich oder in einer kombiniert schriftlich‐mündlichen Form. Prüfungen in schriftlicher Form 

sind Klausuren, Hausarbeiten und die Abschlussarbeit. Kombinierte Prüfungen sind in der Re-

gel Seminare und Portfolioprüfungen. 

Standardprüfungsform ist die schriftliche Klausur, mit der sich aus Sicht der Universität präzises 

Fachwissen unter gleichen Bedingungen für alle Teilnehmenden am besten abprüfen lässt. Bei 

juristischen Klausuren kommt der Nachweis hinzu, in begrenzter Zeit das erlernte Fachwissen 

in einer juristischen Falllösung anzuwenden. Hausarbeiten dienen demgegenüber dazu, Aufga-

benstellungen unter Zuhilfenahme von wissenschaftlicher Literatur eigenständig zu erfassen, 

Lösungsansätze zu entwickeln und schriftlich argumentativ darzustellen. Hausarbeiten dienen 

auch dem Nachweis, dass wissenschaftliche Methoden, insbesondere die im jeweiligen Fach 

übliche Zitierweise beherrscht werden. Ein Praxisbericht als schriftliche Ausarbeitung in Form 

einer Hausarbeit dient der kritischen Reflexion der praktischen Erfahrungen. 
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In mündlichen Prüfungen wird das Leistungsniveau der Kandidaten individuell ausgeleuchtet. 

Argumentative Fähigkeiten können in freier Rede und Gegenrede anschaulicher präsentiert 

werden. Der einhergehende hohe organisatorische Aufwand, aber auch die generell verbunde-

nen Probleme der Prüfungsgleichheit lassen mündliche Prüfungen nur bei Modulen mit kleine-

ren Teilnehmerkreisen geeignet erscheinen. Aufgrund der großen Anzahl von Einzelprüfungen 

pro Semester (an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ca. 20.000, an der Juristischen 

Fakultät ca. 5.000), kommen im Bachelorstudiengang deshalb mündliche Prüfungen eher sel-

ten, allenfalls in Schwerpunktmodulen oder als Bestandteil einer kombiniert schriftlich‐

mündlichen Prüfung vor. Letztere kommt im Seminar üblicherweise zur Anwendung. Hier soll in 

einer schriftlichen Ausarbeitung der Nachweis erbracht werden, dass die Kandidatinnen und 

Kandidaten in der Lage sind, eine fachliche Aufgabenstellung wissenschaftlich zu durchdringen 

und eigenständige Lösungsansätze zu entwickeln. In einer abschließenden Präsentation gilt es 

dann, die gefundenen Ergebnisse vor anderen Seminarteilnehmern darzustellen und in der Dis-

kussion zu vertreten. Die zu erbringende Seminarleistung dient der Einübung wissenschaftlicher 

Arbeitstechniken und der Vorbereitung auf die Abschlussarbeit. Im Masterstudiengang sind ent-

sprechende Prüfungsleistungen zu erbringen, wobei diese in ihren Anforderungen das Master-

Niveau abbilden. Hausarbeiten können hier auch in Fallstudien, Seminaren und als Gruppen-

leistung erbracht werden. 

Die Bearbeitungszeit von Klausuren beträgt an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 60 

bis 90 Minuten, an der Juristischen Fakultät, wo in der Regel ein juristischer Sachverhalt in ei-

ner Fallbearbeitung zu begutachten ist, 90 bis 120 Minuten. Mündliche Prüfungen dauern 10 bis 

30 Minuten. Bei mündlichen Prüfungen gilt generell das Vier‐Augen‐Prinzip, d.h. die Prüfung 

findet in Gegenwart eines fachkundigen Beisitzers bzw. bei Portfolioprüfungen im Beisein ande-

rer Studierender statt. 

Mit der Abschlussarbeit sollen die Studierenden zeigen, dass sie in der Lage sind, ein Problem 

aus dem jeweiligen Studiengang selbständig mit wissenschaftlichen Methoden und nach wis-

senschaftlichen Regeln zu bearbeiten. Die Bachelorarbeit kann sowohl an der Juristischen als 

auch an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät geschrieben werden. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die in den Modulen festgelegten Prüfungsleistungen sind nach Ansicht des Gutachtergremiums 

geeignet die jeweiligen Lernergebnisse festzustellen. Allerdings befürwortet das Gutachtergre-

mium eine größere Prüfungsvielfalt. Zwar kann das Gremium nachvollziehen, dass aufgrund 

der Anzahl an Gesamtprüfungsleistungen und auch der notwendigen Wissensabprüfung Klau-

suren vorrangige Bedeutung haben. Aber mehr Seminare, Gruppenarbeiten oder Portfolioprü-

fungen könnten die Interaktion der Studierenden untereinander und auch die Vorbereitung auf 
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die Berufspraxis verbessern. Zudem sollte die Klausuraufgabenstellung im Masterstudiengang 

noch kompetenzorientierter ausgerichtet und keine reine Wissensabfrage sein, um das gefor-

derte Niveau zu erfüllen. Das Gutachtergremium konnte sich davon überzeugen, dass die ein-

zelnen Prüfungsleistungen kompetenzorientiert ausgelegt sind. Dennoch vermisst es in der Prü-

fungsordnung eine entsprechende Definition zur Kompetenzorientierung. Im Zuge der Weiter-

entwicklung des Studiengangs wäre eine kompetenzorientierte Beschreibung der jeweiligen 

Prüfungsformen, beispielsweise in der Studien- und Prüfungsordnung mit Verweis auf das Mo-

dulhandbuch, wünschenswert. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  

Das Gutachtergremium gibt folgende Empfehlung: Die Prüfungsvielfalt sollte erweitert werden.  

 

Studierbarkeit (§ 12 Abs. 5 StudAkkV) 

Studiengangsübergreifende Aspekte 

Eine weitgehende Überschneidungsfreiheit der Lehrveranstaltungen und der Prüfungsplanung 

wird erreicht, indem sich die Juristische Fakultät in beiden Studiengängen an den vorab be-

kannten Stunden- und Prüfungsplänen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät orientiert. 

Dies setzt ein hohes Maß an Flexibilität der Dozierenden an der Juristischen Fakultät voraus. 

Rechtzeitig zu Beginn der Vorlesungszeit bekannt gegebene Prüfungspläne ermöglichen den 

Studierenden eine zuverlässige Planbarkeit ihres Semesters. 

Um eine belastungsangemessene Prüfungsdichte zu gewährleisten, sieht die Universität in der 

Regel eine Prüfung pro Modul vor, wobei jedes Modul mindestens einen Umfang von 5 ECTS-

Leistungspunkten ausweist. Der Workload ist in beiden Studiengängen mit 30 Stunden je 

ECTS-Leistungspunkt angesetzt. 

Beide Studiengänge sehen eine maximale Verlängerung der Regelstudienzeiten um zwei Se-

mester vor, § 18 PO-BA-ReWi, § 17 PO-MA-ReWi. Fristverlängerungen sind in begründeten 

Fällen möglich. 

b) Studiengangsspezifische Bewertung 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.) 

Sachstand 

Aus der Anzahl der ECTS-Leistungspunkte pro Semester ergibt sich eine Studienbelastung 

zwischen 840 und in der Spitze 1.020 Stunden pro Semester. Dies ist zum einen darauf zurück-

zuführen, dass Module im Zivilrecht (BGB I‐III, Handels- und Gesellschaftsrecht, Übung im 

Wirtschaftsrecht) mit jeweils 8 ECTS-Leistungspunkten einen höheren Workload aufweisen. 
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Zum anderen erstrecken sich die Module „Concepts of Law and Business“ und „Handels‐ und 

Gesellschaftsrecht“ jeweils auf zwei Semester, die ECTS-Leistungspunkte werden aber erst am 

Ende des zweiten Semesters gutgeschrieben. Gleiches gilt für das Praktikum. Auch wenn u.U. 

auseinanderliegende Zeiten dafür genutzt werden, erfolgt die Gutschrift erst nach Absolvierung 

beider Pflichtpraktika. Insofern können die Workloadangaben leicht schwanken. 

Mit dem etwas geringeren Workload in den ersten beiden Semestern berücksichtigt die Univer-

sität lt. Selbstbericht (S.35) die schwierige Eingangsphase in ein Universitätsstudium bei gleich-

zeitiger Bewältigung von fünf Klausuren je Semester.  

Zum Ende des ersten Semesters erfolgt eine Grundlagen- und Orientierungsprüfung gem. § 17 

PO-BaReWi, die bei Vorlage von 30 ECTS-Leistungspunkten aus den Modulgruppen A bis E 

erfüllt ist. Sind die Leistungen nach Ablauf des zweiten Semesters nicht erbracht, ist die Prü-

fung endgültig nicht bestanden. Es folgt die Exmatrikulation. Fristverlängerungen sind möglich. 

Im Gegenzug kann sich der Studierende zu beliebig vielen Klausuren anmelden. Anfangs wer-

den Fehlversuche auf dem Transcript of Records aufgeführt, bei Studienabschluss aber ge-

löscht. Dies soll die Motivation der Studierenden gleich zu Beginn erhöhen. Das ist ein für alle 

Bachelorstudiengänge praktiziertes Verfahren.  

Fachliche und konzeptionelle Studienberatung stehen auf mehreren Ebenen zur Verfügung. 

Erste Anlaufstelle für Fachprobleme sind regelmäßig die Dozierenden und die Mitarbeitenden 

der Lehrstühle. Für alle organisatorischen Fragen steht die Fachstudienberatung zur Verfügung. 

Um den Studierenden die Orientierung im Studium zu erleichtern, führt die Studienberatung in 

Zusammenarbeit mit der Studierendenschaft im Verlaufe des Bachelorstudiums Einführungs‐ 

und Informationsveranstaltungen zur Schwerpunktwahl durch. Ein E‐Mail‐Verteiler gewährleistet 

die schnelle Übermittlung von aktuellen Informationen.  

Ein großer Teil der Studierenden beendet das Bachelorstudium in der Regelstudienzeit. Durch- 

schnittlich benötigen Bachelorstudierende 7 Semester für den Studienabschluss. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass Studierende, die das Studium in Augsburg mit dem Masterstudium fort-

setzen, häufig parallel zum Masterstudium ein weiteres Semester im Bachelorstudium einge-

schrieben bleiben. Grund dafür ist, dass sie entweder die Best‐of‐Regelung (§ 22 Abs. 3 PO-

BaReWi) für sich nutzen, eine Regelung, wonach innerhalb fester Modulgruppen mehr Leis-

tungspunkte erbracht werden können, aber nur die besten gewertet werden, oder sie noch im 

Rahmen des Bachelorstudiengangs einen Studien- oder Praxisaufenthalt im Ausland durch-

führen. Von Beurlaubungen, die theoretisch für Auslandsaufenthalte oder Praktika möglich sind, 

wird erfahrungsgemäß wenig Gebrauch gemacht, zum einen, weil keine Sorgen der Fristüber-

schreitung bestehen, zum anderen weichen die Vorlesungszeiten im Ausland häufig von denen 

in Deutschland/Bayern ab, so dass nach Rückkehr in Augsburg noch Prüfungen geschrieben 
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werden können, was im Falle einer Beurlaubung nicht möglich wäre. Auf diese Weise gehen 

Auslandssemester in der Regel voll in die Semesterzählung ein. 

Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 

Das Studium kann individuell geplant werden. Daher kann die semesterweise Anzahl an ECTS-

Leistungspunkten ein wenig schwanken. Da aber jedes Modul einen Umfang von sechs ECTS-

Leistungspunkten aufweist, werden pro Semester durchschnittlich 30 ECTS-Leistungspunkte 

erreicht. 

Die Studiengangsbetreuung bietet bei Bedarf zur allgemeinen Orientierung im Masterstudien- 

gang jeweils zu Beginn eines Semesters eine Einführungsveranstaltung an, um die Studieren-

den bei ihrem Start an der Universität Augsburg zu unterstützen. 

Die Studierbarkeit ist in der Regelstudienzeit gewährleistet. Die Masterstudierenden absolvieren 

das auf vier Semester angelegte Studium durchschnittlich in 4,9 Semestern, wobei zu berück- 

sichtigen ist, dass das erste Mastersemester bei den meisten Studierenden zugleich ihr letztes, 

meist siebtes, Bachelorsemester ist. Auch im Masterstudiengang verzichten die Studierenden 

aus den oben genannten Gründen bei Studienaufenthalten im Ausland oder bei freiwilligen 

Praktika regelmäßig auf Beurlaubungen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Beide Studiengänge 

Die Studierbarkeit ist aus Sicht des Gutachtergremiums gewährleistet. Die Studiengänge sind 

so ausgestaltet, dass sie innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden können. Dies 

spiegelten auch die Gespräche mit den Studierenden in der Digitalkonferenz wider. Die Über-

schreitung der Regelstudienzeit ist nachvollziehbar, da die Studierenden die von der Universität 

eingeräumten Angebote regelmäßig nutzen, um entweder mit der Best-Off- Regelung ihren No-

tendurchschnitt zu verbessern oder durch einen Studienauslandsaufenthalt ihre fachlichen und 

persönlichen Kompetenzen zu vertiefen. Der Studienbetrieb ist planbar und verlässlich. Die 

Überprüfungen des Workloads im Rahmen der Evaluationen gaben ein vergleichbares Bild ab.  

Die zeitliche und organisatorische Gestaltung der Studiengänge ermöglicht eine Überschnei- 

dungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Das Gutachtergremium begrüßt die Tat- 

sache, dass Semesterverlauf und Prüfungspläne den Studierenden frühzeitig zur Verfügung ge-

stellt werden und diese jederzeit online einsehbar sind. 

Prüfungsdichte und -organisation der vorliegenden Studiengänge erachtet das Gutachtergremi-

um als adäquat und belastungsangemessen an und sieht, trotz der teilweise höheren Prü- 

fungsbelastung durch Kombinationsprüfungen die Studierbarkeit beider Studiengänge als ge-

geben an. Die Festlegung einer Semesterobergrenze sieht das Gutachtergremium als unprob-
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lematisch an, da bei ausreichender Begründung Gelegenheiten zur Verlängerung eingeräumt 

werden. Dies bestätigten auch die Studierenden und Absolventen während der Digitalkonfe-

renz. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 

 

Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge (§ 13 BayStudAkkV) 

Aktualität der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen (§ 13 Abs. 1 BayStu-

dAkkV) 

Sachstand 

Sowohl Rechtswissenschaften als auch Wirtschaftswissenschaften befinden sich in einem steti-

gen Entwicklungsprozess. Studiengangsleitungen und Lehrende stehen in engem Austausch 

miteinander und sind für Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anfor-

derungen verantwortlich und treiben diese durch eigene Forschungstätigkeiten voran.  

Auf juristischer Ebene wird im Rahmen der Vorlesungen stets nach Maßgabe neuester Gesetz-

gebung und Rechtsprechung gelehrt. Aktuelle Forschungsergebnisse und Gerichtsurteile wer-

den fortwährend in die Vorlesung eingeflochten, um die Studierenden mit der Bewältigung ge-

genwärtiger Probleme vertraut zu machen. Beispielhaft seien hier Themen wie die Verfas-

sungsmäßigkeit von pandemiebedingten Beschränkungen der Grundrechte und des Wirt-

schaftslebens, die Verbindlichkeit europäischer Regelungen zum Klimaschutz, Arbeit 4.0 oder 

auch Fragen der Gendergerechtigkeit genannt.  

In den Wirtschaftswissenschaften basieren ausgewählte Vorlesungen wie z.B. „Politische 

Ökonomik“ oder das Seminar „Master-Seminar zur Finanzwissenschaft“ ausschließlich auf ak-

tuellen Forschungsartikeln und -fragen. 

Impulse zur inhaltlichen Fortentwicklung fließen aber auch aus verantwortungsvoller Gremien-

arbeit, Beratungstätigkeit, der Organisation und Teilnahme an Tagungen und (internationalen) 

Kongressen der Lehrenden in die Lehrveranstaltungen ein. Aktuelles Beispiel ist das Gesetzge-

bungsverfahren zum Bevölkerungsschutzgesetz im Bundestag, in dem der parlamentarische 

Gesundheitsausschuss von einem Rechtsexperten der Universität beraten wird. Weitere Bei-

spiele, wie Publikationen, Forschungsaufenthalte an in- und ausländischen Hochschulen und 

Instituten, finden sich im Personalhandbuch. Zudem tragen auch ausgewiesene Expertinnen 

und Experten aus unterschiedlichen Feldern der betrieblichen Praxis, z.B. als Lehrbeauftragte, 

zur Weiterentwicklung und Aktualität der Anforderungen an die Lehre bei, ausgerichtet auf das 

Ziel, die Lehrinhalte praxisnah und anschlussfähig zu halten.  
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Seminare finden oftmals in Zusammenarbeit mit Partnerinnen und Partnern aus der Praxis statt. 

So können aktuelle Entwicklungen in der Praxis durch einen stetigen Ausbau des Netzwerkes 

mit der fachlich relevanten Wirtschaft in die akademische Ausbildung transferiert werden. Durch 

die Erweiterung dieser Kooperationen mit der Praxis erfolgt ein verbessertes Zusammenspiel 

von Forschung und Wirtschaft, was zugleich zu einer Weiterentwicklung des Studiengangs im 

Einklang mit der Praxis führt. 

Abgerundet wird die Adäquanz und Aktualität universitärer Lehre durch Vortragsreihen, Ring-

vorlesungen, Kolloquien und Gastvorträge, in denen qualifizierte Experten zu aktuellen Themen 

referieren und die Studierenden eingeladen sind, in den wissenschaftlichen Diskurs einzutau-

chen. 

Eine Weiterentwicklung der didaktischen Kompetenzen erfolgt in erster Linie durch Weiterbil- 

dungsprogramme, wie z.B. das Programm „ProfiLehre“ (s. auch § 12 Abs. 2 BayStudAkkV). 

Organisatorisch ist es an der Qualitätsagentur der Universität angesiedelt. Hier wird den Leh-

renden ermöglicht, die aktuellsten methodisch-didaktischen Ansätze zu erlernen, was insbe-

sondere im pandemiebedingten Wechsel von Präsenz- zur Onlinelehre stark angenommen 

wurde. Zudem hat die Qualitätsagentur ein umfangreiches Veranstaltungsangebot zur Gestal-

tung digitaler Lehre und zur Nutzung digitaler Ressourcen aufgelegt.  

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Der Austausch wärend der Digitalkonferenz und die Darstellung im Selbstbericht haben das 

Gutachtergremium davon überzeugt, dass die Hochschule über ein geeignetes und umfangrei-

ches Instrumentarium verfügt, um die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaft-

lichen Anforderungen und deren kontinuierliche Überprüfung in beiden Studiengängen ange-

messen zu gewährleisten. Verbindungen zur Praxis, aber insbesondere auch die von der Uni-

versität unterstützte Teilnahme an Fachtagungen und wissenschaftlichen Kongressen als Refe-

rent oder Zuhörer der Lehrenden stellen nach Ansicht des Gutachtergremiums sicher, dass die 

Lehre fortlaufend an den aktuellen inhaltlichen und methodischen Entwicklungen orientiert ist. 

Das Gutachtergremium zeigte sich insgesamt überzeugt, dass die Studiengänge sowohl inhalt-

lich als auch methodisch-didaktischen kontinuierlich weiterentwickelt werden. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  
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Studienerfolg (§ 14 BayStudAkkV)  

Sachstand 

Qualitätssicherung und -optimierung werden an der Universität als Prozess verstanden, der 

inhaltlich und organisatorisch auf allen Ebenen ansetzt. Um dies zu gewährleisten wurde als 

zentrale Einrichtung die Qualitätsagentur (QA) geschaffen. Sie nimmt eine beratende und koor-

dinierende Funktion im Prozess der Qualitätssicherung in Studium und Lehre ein und ist zentra-

le Ansprechpartnerin für alle Fragen zur Qualitätssicherung. Sie führt auch die systematische 

Evaluation aller Lehrveranstaltungen durch. Entsprechend der Evaluationsordnung der Univer-

sität werden mindestens 25%, in der Regel aber deutlich mehr Lehrveranstaltungen evaluiert. 

Dabei wird angestrebt, mindestens eine Lehrveranstaltung der hauptamtlich in der Lehre 

Tätigen zu evaluieren. Neben diesem Standardverfahren können Dozierende, inklusive Tutorin-

nen und Tutoren, die neue Veranstaltungen anbieten, neu in der Lehre tätig sind oder aus an-

deren Gründen eine Evaluierung wünschen, zusätzlich evaluiert werden. Grundsätzlich werden 

nur Veranstaltungen mit acht oder mehr Teilnehmenden evaluiert. 

Für die Evaluierung wird seit dem Wintersemester 2011/12 die Software EvaSys eingesetzt, 

wobei als Erhebungsinstrumente Varianten der deutschen Version des SEEQ zum Einsatz 

kommen. Erhebung, Auswertung und Ergebnisversand per Mail erfolgen in der zweiten Semes-

terhälfte, sodass die Dozierenden die Ergebnisse mit den Studierenden in ihrer Veranstaltung 

diskutieren können.  

Die Ergebnisberichte enthalten neben den Veranstaltungsergebnissen auch eine Vergleichslinie 

des Durchschnitts aller Veranstaltungen des jeweiligen Typs des vorangegangenen Semesters. 

Die Studierenden können handschriftliche Kommentare zur evaluierten Veranstaltung abgeben, 

die ebenfalls den Lehrenden zugesandt werden. Das Studiendekanat erhält am Ende eines 

jeden Semesters alle Ergebnisberichte zur weiteren Verwendung, wie der Erstellung des Lehr-

berichts oder auch um bei auffälligen Bewertungen reagieren zu können. 

Hinsichtlich der Beteiligung der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen an der 

Auswertung und ggf. Umsetzung der Evaluationsergebnisse legt die Evaluationsordnung in § 6 

fest, dass Studierende, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Evaluationsergebnisse ein-

sehen können. 

Die Universität beteiligt sich an der bundesweiten Absolventenbefragung im Rahmen des Ko-

operationsprojekts Absolventenstudien (KOAB). Im Studienjahr 2019/20 wurde die Befragung 

erstmals durch das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung 

(IHF) im Rahmen des Projekts Bayerische Absolventenstudien durchgeführt. Die Ergebnisse 

der letzten Befragung, die sich auf den Abschlussjahrgang 2017 bezog, zeigen lt. Selbstbericht 

(S.40) für beide Studiengänge eine hohe Zufriedenheit der Absolventinnen und Absolventen. Es 
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zeigte sich, dass 76 Prozent (Vergleichsgruppe 60 Prozent) der Befragten angaben, im An-

schluss an ihr Bachelorstudium ein Masterstudium aufgenommen zu haben, davon 85 Prozent 

an der Universität Augsburg. Einer regulären Beschäftigung gingen zum Zeitpunkt der Befra-

gung 31 Prozent nach (Vergleichsgruppe 48 Prozent; Mehrfachantworten möglich). Nach dem 

Masterstudium gaben 92 Prozent zum Befragungszeitpunkt an, eine reguläre abhängige Be-

schäftigung zu haben (Vergleichsgruppe 79 Prozent). Eine Promotion haben 13 Prozent (Ver-

gleichsgruppe 23 Prozent) begonnen. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf 

Die Hochschule hat ein Qualitätssicherungssystem entwickelt, das nach den Feststellungen des 

Gutachtergremiumseine eine regelmäßige Überprüfung des Studienerfolgs gewährleistet und 

zugleich sicherstellt, dass bei negativen Ergebnissen die erforderlichen Verbesserungs-

maßnahmen ergriffen werden. Die erforderliche Beteiligung der Studierenden und Absolventin-

nen und Absolventen entspricht den Regelungen in Art. 52 BayHSchG in Verbindung mit § 17 

Abs. 2 der Grundordnung der Universität, worin die Organe der Studierendenvertretung an der 

Universität Augsburg aufgezählt sind. Danach sind die Studierenden, je nach Fakultät, in Fach-

schaftsvertretungen organisiert. Zwar unterhalten die Studiengänge aufgrund ihrer Interdiszipli-

narität keine eigene Fachschaft. Aber die Studierenden haben die Möglichkeit, sich in die Fach-

schaftsvertretung der Juristischen Fakultät wählen zu lassen und auf diese Weise die fakul-

tätsbezogenen Angelegenheiten der Studierenden wahrzunehmen. Darüber hinaus sind die 

Studierenden in einem privaten Verein, dem AFW (Alumni, Freunde und Förderer der Wirt-

schaftsjuristen e.V.), organisiert.  

Hinsichtlich der Beteiligung der Studierenden und Absolventinnen und Absolventen an der 

Auswertung und ggf. Umsetzung der Evaluationsergebnisse legt die Evaluationsordnung in § 6 

fest, dass Studierende, die ein berechtigtes Interesse daran haben, Evaluationsergebnisse ein-

sehen können (vgl. Evaluationsordnung § 6)).In der Stellungnahme beschreibt die Hochschule, 

dass die Evaluationsordnung derzeit überarbeitet wird. Die Qualitätsagentur wird zukünftig die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Befragung darauf hinweisen, dass die Universi-

tät sie gerne direkt über die Ergebnisse informiert, wenn sie dazu ihre E-Mail-Adresse angeben. 

Dies erfolgt mit dem expliziten Hinweis, dass die Adresse nur einmalig und genau zu diesem 

Zweck verwendet und im Anschluss gelöscht wird. 

Darüber hinaus regt das Gutachtergremium an, die Evaluationen häufiger durchzuführen, um 

noch passgenauer steuern zu können und die Wettbewerbsfähigkeit der Absolventinnen und 

Absolventen zu stärken. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt.  



Akkreditierungsbericht: Bündel [Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (B.Sc.), Rechts- und Wirtschaftswissenschaf-
ten (M.Sc.)] 

 

Seite 42 | 65 

Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich (§ 15 BayStudAkkV) 

Sachstand  

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist, laut Selbstbericht, ein Leitprinzip der Hoch-

schule und soll bei allen universitären Vorgängen unter Beachtung der Grundsätze der ge-

schlechter-sensiblen Sichtweise (Gender Mainstreaming) gefördert werden. Auf gesamtuniver-

sitärer Ebene wird die Gleichstellung von einer Universitätsfrauenbeauftragten und dem Büro 

für Chancengleichheit koordiniert, während fakultätsintern und auf Ebene der Studiengänge die 

Fakultätsfrauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin sowie die Gleichstellungsbeauftragte der 

Fakultät zuständig sind.  

Die Hochschule hat ein vielfältiges Gleichstellungskonzept entwickelt und macht zu dessen Um-

setzung, eine Reihe von Angeboten, wie z.B. das KLeVer (Karriere und Lebensplanung Verbin-

den) Workshop‐Programm für Studentinnen und junge Wissenschaftlerinnen. Die Fakul-

tätsfrauenbeauftragte ist Ansprechpartnerin für alle Studentinnen und Mitarbeiterinnen aus dem 

wissenschaftlichen Bereich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und steht ihnen für 

vielfältige Themen beratend zur Seite. Zudem werden Wissenschaftlerinnen und Studentinnen 

bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit gefördert z.B. durch finanziellen Unterstützung für aktive Ta-

gungsteilnahmen sowie für die Teilnahme an Workshops.  

Die folgende Tabelle aus dem Wintersemester 2019/20 verdeutlicht, dass ca. zwei Drittel der 

Studierenden an der Juristischen Fakultät weiblich sind und in allen Studiengängen die weibli-

chen Studierenden deutlich überwiegen: 

 

In der Professorenschaft an beiden Fakultäten beträgt der Frauenanteil bei 23 Professorinnen 

und Professoren in der Wirtschaftswissenschaft 13 in der juristischen Fakultät neun Prozent. 

Der Anteil weiblicher wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen liegt in der Wirtschaftswissenschaft bei 

38 Prozent, an der juristischen Fakultät bei 15 Prozent. 
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Die Vereinbarkeit von Studium und Familie sind ein wichtiges Anliegen der Universität, die im 

Jahr 2014 die Charta Familie in der Hochschule unterzeichnet und damit eine klare Richtung für 

die weitere Entwicklung vorgegeben hat. Entsprechend ist ein Krippenangebot direkt am Cam-

pus der Hochschule eingerichtet und findet eine Ferienbetreuung für vier‐ bis zwölfjährige Kin-

der direkt auf dem Campusgelände statt. Zusätzlich werden von der Hochschule vielfältige 

Maßnahmen zur Unterstützung von Studierenden mit Kindern angeboten, so z.B. die vorgezo-

gene Abendausleihe in der Bibliothek, ein Eltern-Kind-Zimmer, Kinderteller in der Mensa und 

ein familienfreundlicher Kopierraum.  

Das Akademische Auslandsamt ist die zentrale Anlaufstelle für die ausländischen Studierenden 

an der Hochschule. Sie macht ausländischen Studierenden Angebote zum Start ins Studium, 

u.a. ein Tutorenprogramm und Studienvorbereitungskurse, soziokulturelle Angebote wie 

Länderabende, Exkursionen und Sprachtandem-Vermittlung sowie einen International Career 

Service. Die Hochschule ist für ihre „exzellente Betreuung ausländischer Studierender“ mit ei-

nem Preis des Auswärtigen Amtes ausgezeichnet worden.  

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende finden sich in § 25 PO-BaReWi und § 24 

PO-MaReWi. Die Zugänge und Einrichtungen in den Fakultäts- und Bibliotheksgebäuden sind 

behindertengerecht ausgestattet. Die Bibliothek bietet Blinden und Schwerstbehinderten einen 

geeigneten Arbeitsplatz. Eine Behindertenvertretung zur umfassenden Beratung ist eingerichtet. 

Bewertung: Stärken und Entwicklungsbedarf  

Die Hochschule hat ein umfassendes Konzept zur Geschlechtergerechtigkeit und Familienför-

derung umgesetzt. Die Regelungen zum Nachteilsausgleich sind in der Prüfungsordnung ver-

ankert. Das Gutachtergremium bewertet Umfang und Inhalt der getroffenen Maßnahmen insbe-

sondere auch zu den familienfördernden Maßnahmen als positiv und bemerkenswert. Das Gut-

achtergremium konnte hinsichtlich der Barrierefreiheit aller Räume im Rahmen der Digi-

talkonferenz auf Erfahrungen aus vorangegangenen Begutachtungen zurückgreifen. 

Entscheidungsvorschlag 

Erfüllt. 
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3 Begutachtungsverfahren 

3.1 Allgemeine Hinweise 

Die Begutachtung hat aus Gründen der Pandemie als Digitalkonferenz stattgefunden. Im Zuge 

des Verfahrens hat die Hochschule die Selbstdokumentation aktualisiert nachgereicht. 

Der Selbstbericht wurde federführend durch die Studiengangsleitung mit Unterstützung des 

Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre erstellt. An beiden Stellen haben studentische 

und wissenschaftliche Hilfskräfte aus dem Bachelor- und aus dem Masterstudiengang an dem 

Bericht und der Zusammenstellung der Dokumentation mitgewirkt. Darüber hinaus wurde der 

Berichtsentwurf dem Vorstand des AFW (Alumni, Freunde und Förderer der Wirtschaftsjuristen 

e.V.), einem Verein, in dem aktive Studierende beider Studiengänge organisiert sind, zur Lek-

türe vorgelegt. 

Die K (Kapitel § 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau, § 12 Abs. 1 Satz 4 Mobilität, § 12 

Abs. 2 Personelle Ausstattung, § 12 Abs. 3 Ressourcenausstattung, § 12 Abs. 4 Prüfungssys-

tem, § 12 Abs. 5 Studierbarkeit, § 13 Aktualität der Fachlichen und Wissenschaftlichen  Anfor-

derungen, § 14 Studienerfolg, § 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich und § 20 

Hochschulische Kooperationen) wurden abweichend dem vorgegebenen Rastergemeinsam 

studiengangsübergreifend vorgenommen. 

Die folgenden Dokumente wurden im Rahmen des Verfahrens aktualisiert bzw. nachgereicht:  

 Organigramm,  

 Grundordnung,  

 Daten zu den Studiengängen,  

 Zulassungssatzung,  

 Prüfungsordnungen,  

 Curriculumsübersichten,  

 Diploma Supplements, 

 Modulhandbücher,  

 Learning Agreement,  

 CVs der Lehrenden,  

 Evaluation,  

 Gleichstellungskonzept und  

 Kooperationsvertrag. 

Hierdurch konnten z.T. Auflagenempfehlungen entfallen. 
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3.2 Rechtliche Grundlagen 

Akkreditierungsstaatsvertrag 

Bayerische Verordnung zur Regelung der Studienakkreditierung nach dem Studienakkreditie-
rungsstaatsvertrag (Bayerische Studienakkreditierungsverordnung – BayStudAkkV) 

 

3.3 Gutachtergremium 

a) Hochschullehrerin / Hochschullehrer 

Prof. Dr. Karin Breidenbach, Fachhochschule Dortmund, Professur für Betriebswirt-

schaftslehre, Rechnungswesen und Finanzwirtschaft 

Prof. Dr. Wolfgang Voegeli, Universität Hamburg, Professor em. für Zivil- und Wirt-

schaftsrecht 

b) Vertreter der Berufspraxis 

Christoph Fay, Rechtsanwalt, Deutsche Lufthansa AG 

c) Studierender 

Teo Mayer, Universität Hamburg, Studierender Sozialökonomii (B.A.) mit den Disziplinen 

Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Recht und Soziologie  
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang 

Studiengang 01 Rechts- und Wirtschaftswiaaenschaften (B.Sc.) 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang  
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Studiengang 02 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) 
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4 Datenblatt 

4.1 Daten zum Studiengang  
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4.2 Daten zur Akkreditierung 

Vertragsschluss Hochschule – Agentur: 28.07.2020 

Eingang der Selbstdokumentation: 04.02.2021 

Zeitpunkt der Begehung: 18.05.2021 

Personengruppen, mit denen Gespräche geführt 
worden sind: 

Präsidium, Studiengangsleitungen, Lehrende, 
Studierende, Absolventinnen und Absolventen, 
Verwaltungsmitarbeitende 

An räumlicher und sächlicher Ausstattung wurde 
besichtigt (optional, sofern fachlich angezeigt): 

Eine örtliche Besichtigung fand nicht statt. 

(Digitalkonferenz) 

 

 

Bachelor- und Masterstudiengang  

Erstakkreditiert am: 26.02.2016 

Begutachtung durch Agentur: 

Von 26.02.2016 bis 30.09.2021 

FIBAA 
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5 Glossar 

Akkreditierungsbericht Der Akkreditierungsbericht besteht aus dem von der Agentur 

erstellten Prüfbericht (zur Erfüllung der formalen Kriterien) 

und dem von dem Gutachtergremium erstellten Gutachten 

(zur Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien). 

Akkreditierungsverfahren Das gesamte Verfahren von der Antragstellung der Hoch-

schule bei der Agentur bis zur Entscheidung durch den Ak-

kreditierungsrat (Begutachtungsverfahren + Antragsverfah-

ren) 

Antragsverfahren 

 

Verfahren von der Antragstellung der Hochschule beim Ak-

kreditierungsrat bis zur Beschlussfassung durch den Akkredi-

tierungsrat 

Begutachtungsverfahren Verfahren von der Antragstellung der Hochschule bei einer 

Agentur bis zur Erstellung des fertigen Akkreditierungsbe-

richts 

Gutachten Das Gutachten wird von der Gutachtergruppe erstellt und 

bewertet die Erfüllung der fachlich-inhaltlichen Kriterien 

Internes Akkreditierungsverfahren Hochschulinternes Verfahren, in dem die Erfüllung der forma-

len und fachlich-inhaltlichen Kriterien auf Studiengangsebene 

durch eine systemakkreditierte Hochschule überprüft wird. 

MRVO Musterrechtsverordnung 

Prüfbericht Der Prüfbericht wird von der Agentur erstellt und bewertet die 

Erfüllung der formalen Kriterien 

Reakkreditierung Erneute Akkreditierung, die auf eine vorangegangene Erst- 

oder Reakkreditierung folgt. 

StAkkrStV Studienakkreditierungsstaatsvertrag 
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Anhang 

 

§ 3 Studienstruktur und Studiendauer 

(1) 1Im System gestufter Studiengänge ist der Bachelorabschluss der erste berufsqualifizieren-

de Regelabschluss eines Hochschulstudiums; der Masterabschluss stellt einen weiteren be-

rufsqualifizierenden Hochschulabschluss dar. 2Grundständige Studiengänge, die unmittelbar zu 

einem Masterabschluss führen, sind mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Studiengänge 

ausgeschlossen.  

(2) 1Die Regelstudienzeiten für ein Vollzeitstudium betragen sechs, sieben oder acht Semester 

bei den Bachelorstudiengängen und vier, drei oder zwei Semester bei den Masterstudiengän-

gen. 2Im Bachelorstudium beträgt die Regelstudienzeit im Vollzeitstudium mindestens drei Jah-

re. 3Bei konsekutiven Studiengängen beträgt die Gesamtregelstudienzeit im Vollzeitstudium fünf 

Jahre (zehn Semester). 4Wenn das Landesrecht dies vorsieht, sind kürzere und längere Regel-

studienzeiten bei entsprechender studienorganisatorischer Gestaltung ausnahmsweise möglich, 

um den Studierenden eine individuelle Lernbiografie, insbesondere durch Teilzeit-, Fern-, be-

rufsbegleitendes oder duales Studium sowie berufspraktische Semester, zu ermöglichen. 

5Abweichend von Satz 3 können in den künstlerischen Kernfächern an Kunst- und Musikhoch-

schulen nach näherer Bestimmung des Landesrechts konsekutive Bachelor- und Masterstudi-

engänge auch mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren eingerichtet werden.  

(3) Theologische Studiengänge, die für das Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pasto-

ralreferentin oder des Pastoralreferenten qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), müssen 

nicht gestuft sein und können eine Regelstudienzeit von zehn Semestern aufweisen.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 4 Studiengangsprofile  

(1) 1Masterstudiengänge können in „anwendungsorientierte“ und „forschungsorientierte“ unter-

schieden werden. 2Masterstudiengänge an Kunst- und Musikhochschulen können ein besonde-

res künstlerisches Profil haben. 3Masterstudiengänge, in denen die Bildungsvoraussetzungen 

für ein Lehramt vermittelt werden, haben ein besonderes lehramtsbezogenes Profil. 4Das jewei-

lige Profil ist in der Akkreditierung festzustellen.  

(2) 1Bei der Einrichtung eines Masterstudiengangs ist festzulegen, ob er konsekutiv oder wei-

terbildend ist. 2Weiterbildende Masterstudiengänge entsprechen in den Vorgaben zur Regelstu-

dienzeit und zur Abschlussarbeit den konsekutiven Masterstudiengängen und führen zu dem 

gleichen Qualifikationsniveau und zu denselben Berechtigungen.  
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(3) Bachelor- und Masterstudiengänge sehen eine Abschlussarbeit vor, mit der die Fähigkeit 

nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach 

selbständig nach wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Methoden zu bearbeiten.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 5 Zugangsvoraussetzungen und Übergänge zwischen Studienangeboten  

(1) 1Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang ist ein erster berufsqualifizierender 

Hochschulabschluss. 2Bei weiterbildenden und künstlerischen Masterstudiengängen kann der 

berufsqualifizierende Hochschulabschluss durch eine Eingangsprüfung ersetzt werden, sofern 

Landesrecht dies vorsieht. 3Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte berufsprak-

tische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem Jahr voraus.  

(2) 1Als Zugangsvoraussetzung für künstlerische Masterstudiengänge ist die hierfür erforderli-

che besondere künstlerische Eignung nachzuweisen. 2Beim Zugang zu weiterbildenden künst-

lerischen Masterstudiengängen können auch berufspraktische Tätigkeiten, die während des 

Studiums abgeleistet werden, berücksichtigt werden, sofern Landesrecht dies ermöglicht. Das 

Erfordernis berufspraktischer Erfahrung gilt nicht an Kunsthochschulen für solche Studien, die 

einer Vertiefung freikünstlerischer Fähigkeiten dienen, sofern landesrechtliche Regelungen dies 

vorsehen.  

(3) Für den Zugang zu Masterstudiengängen können weitere Voraussetzungen entsprechend 

Landesrecht vorgesehen werden.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 6 Abschlüsse und Abschlussbezeichnungen  

(1) 1Nach einem erfolgreich abgeschlossenen Bachelor- oder Masterstudiengang wird jeweils 

nur ein Grad, der Bachelor- oder Mastergrad, verliehen, es sei denn, es handelt sich um einen 

Multiple-Degree-Abschluss. 2Dabei findet keine Differenzierung der Abschlussgrade nach der 

Dauer der Regelstudienzeit statt.  

(2) 1Für Bachelor- und konsekutive Mastergrade sind folgende Bezeichnungen zu verwenden:  

1. Bachelor of Arts (B.A.) und Master of Arts (M.A.) in den Fächergruppen Sprach- und Kultur-

wissenschaften, Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaften, Kunstwissenschaft, Darstel-

lende Kunst und bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung in der Fächergruppe Wirtschafts-

wissenschaften sowie in künstlerisch angewandten Studiengängen,  
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2. Bachelor of Science (B.Sc.) und Master of Science (M.Sc.) in den Fächergruppen Mathema-

tik, Naturwissenschaften, Medizin, Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, in den Fä-

chergruppen Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften bei entsprechender in-

haltlicher Ausrichtung,  

3. Bachelor of Engineering (B.Eng.) und Master of Engineering (M.Eng.) in der Fächergruppe 

Ingenieurwissenschaften bei entsprechender inhaltlicher Ausrichtung,  

4. Bachelor of Laws (LL.B.) und Master of Laws (LL.M.) in der Fächergruppe Rechtswissen-

schaften,  

5. Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) und Master of Fine Arts (M.F.A.) in der Fächergruppe Freie 

Kunst,  

6. Bachelor of Music (B.Mus.) und Master of Music (M.Mus.) in der Fächergruppe Musik,  

7. 1Bachelor of Education (B.Ed.) und Master of Education (M.Ed.) für Studiengänge, in denen 

die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden. 2Für einen polyvalenten Studi-

engang kann entsprechend dem inhaltlichen Schwerpunkt des Studiengangs eine Bezeichnung 

nach den Nummern 1 bis 7 vorgesehen werden.  

2Fachliche Zusätze zu den Abschlussbezeichnungen und gemischtsprachige Abschlussbe-

zeichnungen sind ausgeschlossen. 3Bachelorgrade mit dem Zusatz „honours“ („B.A. hon.“) sind 

ausgeschlossen. 4Bei interdisziplinären und Kombinationsstudiengängen richtet sich die Ab-

schlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang über-

wiegt. 5Für Weiterbildungsstudiengänge dürfen auch Mastergrade verwendet werden, die von 

den vorgenannten Bezeichnungen abweichen. 6Für theologische Studiengänge, die für das 

Pfarramt, das Priesteramt und den Beruf der Pastoralreferentin oder des Pastoralreferenten 

qualifizieren („Theologisches Vollstudium“), können auch abweichende Bezeichnungen ver-

wendet werden.  

(3) In den Abschlussdokumenten darf an geeigneter Stelle verdeutlicht werden, dass das Quali-

fikationsniveau des Bachelorabschlusses einem Diplomabschluss an Fachhochulen bzw. das 

Qualifikationsniveau eines Masterabschlusses einem Diplomabschluss an Universitäten oder 

gleichgestellten Hochschulen entspricht.  

(4) Auskunft über das dem Abschluss zugrundeliegende Studium im Einzelnen erteilt das Dip-

loma Supplement, das Bestandteil jedes Abschlusszeugnisses ist.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

  



Anhang 

Seite 54 | 65 

§ 7 Modularisierung 

(1) 1Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu gliedern, die durch die Zusammen-

fassung von Studieninhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. 2Die Inhalte eines Moduls 

sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von maximal zwei aufeinander folgenden 

Semestern vermittelt werden können; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann sich ein 

Modul auch über mehr als zwei Semester erstrecken. 3Für das künstlerische Kernfach im Ba-

chelorstudium sind mindestens zwei Module verpflichtend, die etwa zwei Drittel der Arbeitszeit 

in Anspruch nehmen können.  

(2) 1Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthalten:  

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls,  

2. Lehr- und Lernformen,  

3. Voraussetzungen für die Teilnahme,  

4. Verwendbarkeit des Moduls,  

5. Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten entsprechend dem European 

Credit Transfer System (ECTS-Leistungspunkte),  

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung,  

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls,  

8. Arbeitsaufwand und  

9. Dauer des Moduls.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-

keiten für eine erfolgreiche Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung durch die 

Studierenden zu benennen. 2Im Rahmen der Verwendbarkeit des Moduls ist darzustellen, wel-

cher Zusammenhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs besteht und inwieweit es 

zum Einsatz in anderen Studiengängen geeignet ist. 3Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 

von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul erfolgreich absolviert werden kann 

(Prüfungsart, -umfang, -dauer).  

Zurück zum Prüfbericht 
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§ 8 Leistungspunktesystem 

(1) 1Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für die Studierenden eine bestimmte 

Anzahl von ECTS-Leistungspunkten zuzuordnen. 2Je Semester sind in der Regel 30 Leistungs-

punkte zu Grunde zu legen. 3Ein Leistungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der 

Studierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchstens 30 Zeitstunden. 4Für ein 

Modul werden ECTS-Leistungspunkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgesehe-

nen Leistungen nachgewiesen werden. 5Die Vergabe von ECTS-Leistungspunkten setzt nicht 

zwingend eine Prüfung, sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls voraus.  

(2) 1Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuwei-

sen. 2Für den Masterabschluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Studiums bis 

zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 ECTS-Leistungspunkte benötigt. 3Davon kann 

bei entsprechender Qualifikation der Studierenden im Einzelfall abgewichen werden, auch wenn 

nach Abschluss eines Masterstudiengangs 300 ECTS-Leistungspunkte nicht erreicht werden. 

4Bei konsekutiven Bachelor- und Masterstudiengängen in den künstlerischen Kernfächern an 

Kunst- und Musikhochschulen mit einer Gesamtregelstudienzeit von sechs Jahren wird das 

Masterniveau mit 360 ECTS-Leistungspunkten erreicht.  

(3) 1Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 bis 12 ECTS-Leistungspunkte und 

für die Masterarbeit 15 bis 30 ECTS-Leistungspunkte. 2In Studiengängen der Freien Kunst kann 

in begründeten Ausnahmefällen der Bearbeitungsumfang für die Bachelorarbeit bis zu 20 

ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit bis zu 40 ECTS-Leistungspunkte betragen.  

(4) 1In begründeten Ausnahmefällen können für Studiengänge mit besonderen studienorganisa-

torischen Maßnahmen bis zu 75 ECTS-Leistungspunkte pro Studienjahr zugrunde gelegt wer-

den. 2Dabei ist die Arbeitsbelastung eines ECTS-Leistungspunktes mit 30 Stunden bemessen. 

3Besondere studienorganisatorische Maßnahmen können insbesondere Lernumfeld und Be-

treuung, Studienstruktur, Studienplanung und Maßnahmen zur Sicherung des Lebensunterhalts 

betreffen.  

(5) 1Bei Lehramtsstudiengängen für Lehrämter der Grundschule oder Primarstufe, für übergrei-

fende Lehrämter der Primarstufe und aller oder einzelner Schularten der Sekundarstufe, für 

Lehrämter für alle oder einzelne Schularten der Sekundarstufe I sowie für Sonderpädagogische 

Lehrämter I kann ein Masterabschluss vergeben werden, wenn nach mindestens 240 an der 

Hochschule erworbenen ECTS-Leistungspunkten unter Einbeziehung des Vorbereitungsdiens-

tes insgesamt 300 ECTS-Leistungspunkte erreicht sind. 

 

(6) 1An Berufsakademien sind bei einer dreijährigen Ausbildungsdauer für den Bachelorab-

schluss in der Regel 180 ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. 2Der Umfang der theorieba-
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sierten Ausbildungsanteile darf 120 ECTS-Leistungspunkte, der Umfang der praxisbasierten 

Ausbildungsanteile 30 ECTS-Leistungspunkte nicht unterschreiten. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

Art. 2 Abs. 2 StAkkrStV Anerkennung und Anrechnung* 

Formale Kriterien sind […] Maßnahmen zur Anerkennung von Leistungen bei einem Hochschul- 

oder Studiengangswechsel und von außerhochschulisch erbrachten Leistungen. 

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

(1) 1Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unternehmen und sonstigen Einrichtungen 

sind unter Einbezug nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der Unterrichts-

sprache(n) vertraglich geregelt und auf der Internetseite der Hochschule beschrieben. 2Bei der 

Anwendung von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangsbezogenen Kooperatio-

nen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen 

und deren Äquivalenz gemäß dem angestrebten Qualifikationsniveau nachvollziehbar darge-

legt.  

(2) Im Fall von studiengangsbezogenen Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen 

ist der Mehrwert für die künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule nachvoll-

ziehbar dargelegt.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 10 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) Ein Joint-Degree-Programm ist ein gestufter Studiengang, der von einer inländischen Hoch-

schule gemeinsam mit einer oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten aus dem Eu-

ropäischen Hochschulraum koordiniert und angeboten wird, zu einem gemeinsamen Abschluss 

führt und folgende weitere Merkmale aufweist:  

1. Integriertes Curriculum,  

2. Studienanteil an einer oder mehreren ausländischen Hochschulen von in der Regel mindes-

tens 25 Prozent,  

3. vertraglich geregelte Zusammenarbeit,  
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4. abgestimmtes Zugangs- und Prüfungswesen und  

5. eine gemeinsame Qualitätssicherung.  

(2) 1Qualifikationen und Studienzeiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu dem 

Übereinkommen vom 11. April 1997 über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschul-

bereich in der europäischen Region vom 16. Mai 2007 (BGBl. 2007 II S. 712, 713) (Lissabon-

Konvention) anerkannt. 2Das ECTS wird entsprechend §§ 7 und 8 Absatz 1 angewendet und 

die Verteilung der Leistungspunkte ist geregelt. 3Für den Bachelorabschluss sind 180 bis 240 

Leistungspunkte nachzuweisen und für den Masterabschluss nicht weniger als 60 Leistungs-

punkte. 4Die wesentlichen Studieninformationen sind veröffentlicht und für die Studierenden 

jederzeit zugänglich.  

(3) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so finden 

auf Antrag der inländischen Hochschule die Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung, wenn 

sich die außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der in-

ländischen Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in den Absätzen 1 und 2 

sowie in den §§ 16 Absatz 1 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln ver-

pflichtet.  

Zurück zum Prüfbericht 

 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau  

(1) 1Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergebnisse sind klar formuliert und tragen 

den in Artikel 2 Absatz 3 Nummer 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag genannten Zielen von 

Hochschulbildung 

 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung sowie 

 Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und 

 Persönlichkeitsentwicklung 

nachvollziehbar Rechnung. 2Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch die künftige 

zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die 

Studierenden sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftliche Prozesse kritisch, 

reflektiert sowie mit Verantwortungsbewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeb-

lich mitzugestalten.  
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(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen/künstlerischen Anforderungen umfassen die Aspekte 

Wissen und Verstehen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wissensverständnis), 

Einsatz, Anwendung und Erzeugung von Wissen/Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftli-

che Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wissenschaftliches/künstlerisches 

Selbstverständnis / Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das vermittelte Abschluss-

niveau.  

(3) 1Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen, Metho-

denkompetenz und berufsfeldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wissenschaftli-

che Qualifizierung sicher. 2Konsekutive Masterstudiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, 

fachübergreifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 3Weiterbildende Masterstu-

diengänge setzen qualifizierte berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 

Jahr voraus. 4Das Studiengangskonzept weiterbildender Masterstudiengänge berücksichtigt die 

beruflichen Erfahrungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an diese an. 5Bei der 

Konzeption legt die Hochschule den Zusammenhang von beruflicher Qualifikation und Studien-

angebot sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekutiven Masterstudiengängen 

dar. 6Künstlerische Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und ent-

wickeln diese fort.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Umsetzung 

§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und Satz 5 

(1) 1Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der festgelegten Eingangsqualifikation und im 

Hinblick auf die Erreichbarkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. 2Die Qualifikationszie-

le, die Studiengangsbezeichnung, Abschlussgrad und -bezeichnung und das Modulkonzept 

sind stimmig aufeinander bezogen. 3Das Studiengangskonzept umfasst vielfältige, an die jewei-

lige Fachkultur und das Studienformat angepasste Lehr- und Lernformen sowie gegebenenfalls 

Praxisanteile. 5Es bezieht die Studierenden aktiv in die Gestaltung von Lehr- und Lernprozes-

sen ein (studierendenzentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für ein selbstge-

staltetes Studium.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 
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4Es [das Studiengangskonzept] schafft geeignete Rahmenbedingungen zur Förderung der stu-

dentischen Mobilität, die den Studierenden einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne 

Zeitverlust ermöglichen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 2 

(2) 1Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und methodisch-didaktisch qualifiziertes 

Lehrpersonal umgesetzt. 2Die Verbindung von Forschung und Lehre wird entsprechend dem 

Profil der Hochschulart insbesondere durch hauptberuflich tätige Professorinnen und Professo-

ren sowohl in grundständigen als auch weiterführenden Studiengängen gewährleistet. 3Die 

Hochschule ergreift geeignete Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 3 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine angemessene Ressourcenausstattung 

(insbesondere nichtwissenschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, einschließlich 

IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel). 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 4 

(4) 1Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussagekräftige Überprüfung der erreichten 

Lernergebnisse. 2Sie sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 5 

(5) 1Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleistet. 2Dies umfasst insbesondere  

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb,  

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveranstaltungen und Prüfungen,  

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemessenen durchschnittlichen Arbeitsauf-

wand, wobei die Lernergebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der Regel in-
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nerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht werden können, was in regelmäßigen Er-

hebungen validiert wird, und  

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation, wobei in der 

Regel für ein Modul nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens einen Umfang 

von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen sollen. 

Zurück zum Gutachten 

 

§ 12 Abs. 6 

(6) Studiengänge mit besonderem Profilanspruch weisen ein in sich geschlossenes Studien-

gangskonzept aus, das die besonderen Charakteristika des Profils angemessen darstellt. 

Zurück zum Gutachten 

 
§ 13 Fachlich-Inhaltliche Gestaltung der Studiengänge  

§ 13 Abs. 1 

(1) 1Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissenschaftlichen Anforderungen ist ge-

währleistet. 2Die fachlich-inhaltliche Gestaltung und die methodisch-didaktischen Ansätze des 

Curriculums werden kontinuierlich überprüft und an fachliche und didaktische Weiterentwicklun-

gen angepasst. 3Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung des fachlichen Diskurses 

auf nationaler und gegebenenfalls internationaler Ebene.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 13 Abs. 2 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, 

sind Grundlage der Akkreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissenschaften und 

Fachwissenschaften sowie deren Didaktik nach ländergemeinsamen und länderspezifischen 

fachlichen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und länderspezifischen strukturel-

len Vorgaben für die Lehrerausbildung.  

§ 13 Abs. 3 

(3) 1Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengängen ist insbesondere zu prüfen, ob  

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichgestellten Hochschulen von mindestens 

zwei Fachwissenschaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelorphase sowie in der 

Masterphase (Ausnahmen sind bei den Fächern Kunst und Musik zulässig),  
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2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelorstudiums und  

3 eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse nach Lehrämtern  

erfolgt sind. 2Ausnahmen beim Lehramt für die beruflichen Schulen sind zulässig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 14 Studienerfolg  

1Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studierenden und Absolventinnen und Absol-

venten einem kontinuierlichen Monitoring. 2Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen zur Si-

cherung des Studienerfolgs abgeleitet. 3Diese werden fortlaufend überprüft und die Ergebnisse 

für die Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt. 4Die Beteiligten werden über die Ergeb-

nisse und die ergriffenen Maßnahmen unter Beachtung datenschutzrechtlicher Belange infor-

miert.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich  

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der 

Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene des Studi-

engangs umgesetzt werden.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 16 Sonderregelungen für Joint-Degree-Programme  

(1) 1Für Joint-Degree-Programme finden die Regelungen in § 11 Absätze 1 und 2, sowie § 12 

Absatz 1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 Satz 1, Absätze 3 und 4 sowie § 14 entsprechend Anwen-

dung. 2Daneben gilt:  

1. Die Zugangsanforderungen und Auswahlverfahren sind der Niveaustufe und der Fachdiszip-

lin, in der der Studiengang angesiedelt ist, angemessen.  

2. Es kann nachgewiesen werden, dass mit dem Studiengang die angestrebten Lernergebnisse 

erreicht werden.  

3. Soweit einschlägig, sind die Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG vom 07.09.2005 (ABl. L 255 

vom 30.9.2005, S. 22-142) über die Anerkennung von Berufsqualifikationen, zuletzt geändert 
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durch die Richtlinie 2013/55/EU vom 17.01.2014 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132-170) be-

rücksichtigt.  

4. Bei der Betreuung, der Gestaltung des Studiengangs und den angewendeten Lehr- und Lern-

formen werden die Vielfalt der Studierenden und ihrer Bedürfnisse respektiert und die spezifi-

schen Anforderungen mobiler Studierender berücksichtigt.  

5. Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule gewährleistet die Umsetzung der vorste-

henden und der in § 17 genannten Maßgaben.  

(2) Wird ein Joint Degree-Programm von einer inländischen Hochschule gemeinsam mit einer 

oder mehreren Hochschulen ausländischer Staaten koordiniert und angeboten, die nicht dem 

Europäischen Hochschulraum angehören (außereuropäische Kooperationspartner), so findet 

auf Antrag der inländischen Hochschule Absatz 1 entsprechende Anwendung, wenn sich die 

außereuropäischen Kooperationspartner in der Kooperationsvereinbarung mit der inländischen 

Hochschule zu einer Akkreditierung unter Anwendung der in Absatz 1, sowie der in den §§ 10 

Absätze 1 und 2 und 33 Absatz 1 geregelten Kriterien und Verfahrensregeln verpflichtet.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 19 Kooperationen mit nichthochschulischen Einrichtungen  

1Führt eine Hochschule einen Studiengang in Kooperation mit einer nichthochschulischen Ein-

richtung durch, ist die Hochschule für die Einhaltung der Maßgaben gemäß der Teile 2 und 3 

verantwortlich. 2Die gradverleihende Hochschule darf Entscheidungen über Inhalt und Organi-

sation des Curriculums, über Zulassung, Anerkennung und Anrechnung, über die Aufgabenstel-

lung und Bewertung von Prüfungsleistungen, über die Verwaltung von Prüfungs- und Studie-

rendendaten, über die Verfahren der Qualitätssicherung sowie über Kriterien und Verfahren der 

Auswahl des Lehrpersonals nicht delegieren.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 20 Hochschulische Kooperationen  

(1) 1Führt eine Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit einer anderen Hoch-

schule durch, gewährleistet die gradverleihende Hochschule bzw. gewährleisten die gradverlei-

henden Hochschulen die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. 2Art und 

Umfang der Kooperation sind beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Ver-

einbarungen dokumentiert.  
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(2) 1Führt eine systemakkreditierte Hochschule eine studiengangsbezogene Kooperation mit 

einer anderen Hochschule durch, kann die systemakkreditierte Hochschule dem Studiengang 

das Siegel des Akkreditierungsrates gemäß § 22 Absatz 4 Satz 2 verleihen, sofern sie selbst 

gradverleihend ist und die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes gewährleis-

tet. 2Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.  
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(3) 1Im Fall der Kooperation von Hochschulen auf der Ebene ihrer Qualitätsmanagementsyste-

me ist eine Systemakkreditierung jeder der beteiligten Hochschulen erforderlich. 2Auf Antrag der 

kooperierenden Hochschulen ist ein gemeinsames Verfahren der Systemakkreditierung zuläs-

sig.  

Zurück zum Gutachten 

 

§ 21 Besondere Kriterien für Bachelorausbildungsgänge an Berufsakademien  

(1) 1Die hauptberuflichen Lehrkräfte an Berufsakademien müssen die Einstellungsvorausset-

zungen für Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen gemäß § 44 Hochschulrah-

mengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zu-

letzt durch Artikel 6 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. Mai 2017 (BGBl. I S. 1228) geändert wor-

den ist, erfüllen. 2Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten 

und Kenntnisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen oder 

Professoren an Fachhochschulen erforderlich sind, können diese entsprechend § 56 Hoch-

schulrahmengesetz und einschlägigem Landesrecht hauptberuflich tätigen Lehrkräften für be-

sondere Aufgaben übertragen werden. 3Der Anteil der Lehre, der von hauptberuflichen Lehr-

kräften erbracht wird, soll 40 Prozent nicht unterschreiten. 4Im Ausnahmefall gehören dazu auch 

Professorinnen oder Professoren an Fachhochschulen oder Universitäten, die in Nebentätigkeit 

an einer Berufsakademie lehren, wenn auch durch sie die Kontinuität im Lehrangebot und die 

Konsistenz der Gesamtausbildung sowie verpflichtend die Betreuung und Beratung der Studie-

renden gewährleistet sind; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist im Rahmen der Akkredi-

tierung des einzelnen Studiengangs gesondert festzustellen.  

(2) 1Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für nebenberufliche Lehrkräfte, die theoriebasierte, zu 

ECTS-Leistungspunkten führende Lehrveranstaltungen anbieten oder die als Prüferinnen oder 

Prüfer an der Ausgabe und Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken. 2Lehrveranstaltungen nach 

Satz 1 können ausnahmsweise auch von nebenberuflichen Lehrkräften angeboten werden, die 

über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss 

sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähigung und über eine mehrjährige 

fachlich einschlägige Berufserfahrung entsprechend den Anforderungen an die Lehrveranstal-

tung verfügen.  

(3) Im Rahmen der Akkreditierung ist auch zu überprüfen:  

1. das Zusammenwirken der unterschiedlichen Lernorte (Studienakademie und Betrieb),  
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2. die Sicherung von Qualität und Kontinuität im Lehrangebot und in der Betreuung und Bera-

tung der Studierenden vor dem Hintergrund der besonderen Personalstruktur an Berufsakade-

mien und  

3. das Bestehen eines nachhaltigen Qualitätsmanagementsystems, das die unterschiedlichen 

Lernorte umfasst.  

Zurück zum Gutachten 

 

Art. 2 Abs. 3 Nr. 1 Studienakkreditierungsstaatsvertrag 

Zu den fachlich-inhaltlichen Kriterien gehören 

1. dem angestrebten Abschlussniveau entsprechende Qualifikationsziele eines Studiengangs 

unter anderem bezogen auf den Bereich der wissenschaftlichen oder der künstlerischen Befä-

higung sowie die Befähigung zu einer qualifizierten Erwerbstätigkeit und Persönlichkeitsent-

wicklung 

Zurück zu § 11 MRVO 

Zurück zum Gutachten 

 

 

 

 


